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A. Einleitendes Kapitel 

I. Ausgangslage 

Der regionale Richtplan besteht aus Karte und Text und enthält verbindliche Festlegungen für 
die Behörden aller Stufen. Der regionale Richtplan ist das behördenverbindliche Steuerungs-
instrument der Regionen, um die räumliche Entwicklung langfristig zu lenken und die Abstim-
mung der raumwirksamen Tätigkeiten über alle Politik- und Sachbereiche hinweg zu gewähr-
leisten. Regionale Richtpläne sind in der Regel alle zehn Jahre gesamthaft zu überprüfen und 
nötigenfalls anzupassen. Dabei ist wesentlich, ob sich die Verhältnisse geändert haben, ob 
sich neue Aufgaben stellen und inwieweit gesamthaft bessere Lösungen für anstehende Pla-
nungsaufgaben möglich sind.  
 
Die letzte Gesamtüberarbeitung des regionalen Richtplans Weinland (ohne das Kapitel «Rad-
wege») sowie die Teilrevision des Kapitels 4.4 «Fuss und Veloverkehr» wurde vom Regie-
rungsrat am 17. März 2021 beschlossen. Gleichzeitig wurde die Region eingeladen, eine Teil-
revision des Richtplankapitels 4.6 «Parkierung» zu erarbeiten sowie einige redaktionelle An-
passungen an den Richtplandokumenten vorzunehmen.  
 
Seit der letzten Teilrevision des regionalen Richtplans haben sich darüber hinaus auch die 
Verhältnisse zum Teil bereits wieder geändert. Wie beispielsweise aufgrund von Gemeindefu-
sionen oder aufgrund von Anpassungen an den übergeordneten Planungsinstrumenten. Im 
Interesse einer widerspruchsfreien Raumentwicklung ist wesentlich, dass neue Richtplanin-
halte immer im Gesamtzusammenhang mit den bestehenden Festlegungen des kantonalen 
und regionalen Richtplans betrachtet werden.  

II. Gegenstand der Richtplanteilrevision 

Unter Federführung des Vorstandes der Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW) wurde der 
Anpassungsbedarf am regionalen Richtplan Weinland ermittelt. Es handelt sich somit nicht um 
eine grundlegende Überarbeitung des regionalen Richtplans, wie dies im Rahmen der letzten 
Gesamtrevision der Fall war.  
 
Mit der Teilrevision 2023 des regionalen Richtplans werden insbesondere folgende Anpassun-
gen am Richtplan vorgenommen: 
- Diverse redaktionelle Anpassungen des Richtplantextes 
- Anpassung des Richtplantextes an die Systematik der regionalen Richtpläne 
- Behandlung der Gemeindefusionen Stammheim und Andelfingen 
- Übertragung Perimeteranpassungen KOBI 
- Komprimierung Kapitel 3 «Landschaft» auf richtplanrelevante Themen 
- Eintrag Standort für die Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung 
- Anpassungen und Harmonisierung Wander- und Velowegnetz 
- Aktualisierung Kapitel 4.6 «Parkierung» 
- Komprimierung Kapitel 5.4 «Energie» auf richtplanrelevante Themen 
- Eintrag Standort Rundholz-Nasslager 
- Eintrag neuer Standort Feuerwehrstützpunkt Flaachtal 
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III. Planungsablauf 

Im Frühling 2022 wurde die Teilrevision 2023 des regionalen Richtplans Weinland unter der 
Federführung des ZPW-Vorstands und unter regelmässiger Information der Delegierten der 
Verbandsgemeinden im Rahmen der Delegiertenversammlungen eingeleitet.  
 
Im Frühling 2023 wurden die Delegierten der Verbandsgemeinden zu einer der öffentlichen 
Auflage vorgezogenen Delegiertenvernehmlassung zur vorliegenden Teilrevision des regiona-
len Richtplans eingeladen. Anschliessend fanden im Sommer 2023 parallel die Vorprüfung 
durch das ARE, die Anhörung der Nachbarregionen sowie die öffentliche Auflage statt. 
 
Während der öffentlichen Auflage vom 3. Juli 2023 bis 2. September 2023 konnten sich die 
Bevölkerung, Verbände und Nachbarregionen zu den Revisionsinhalten äussern. Der Vor-
stand des ZPW behandelte die eingegangenen Stellungnahmen und legte der Delegiertenver-
sammlung vom 01. November 2023 die definitive Vorlage zur Verabschiedung zuhanden der 
Festsetzung durch den Regierungsrat vor. 

IV. Erläuterungen zum vorliegenden Bericht 

Die im Rahmen der Teilrevision vorgenommenen Änderungen am regionalen Richtplan Wein-
land werden im nachfolgenden Teil B «Erläuterungen zu den Änderungsinhalten» aufgezeigt 
und erläutert.  
 
Die im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens vorgebrachten Einwendungen und Anträge zum 
regionalen Richtplan sind im Teil C «Mitwirkungsbericht» aufgeführt. Die Anträge des Kantons 
aus der kantonalen Vorprüfung sind in Teil D «Vorprüfungsbericht» abgehandelt. 
 
Die Erläuterungen zu den Änderungsinhalten sind nach derselben Gliederung der Kapitel 
strukturiert wie die Richtplanvorlage. Wurden in einem Kapitel der Richtplanvorlage keine An-
passungen vorgenommen, wird das Kapitel der Vollständigkeit halber im vorliegenden Bericht 
dennoch aufgeführt. Die Verweise in diesem Erläuterungsbericht beziehen sich auf den Text 
der teilrevidierten Richtplanvorlage.  
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B. Erläuterungen zu den Änderungsinhalten 

0 Allgemeine Änderungen 
0.1 Anpassung des Richtplantextes an die Systematik für regionale 

Richtpläne 
Der Richtplantext wurde in der vorliegenden Teilrevision an die Systematik der regionalen 
Richtpläne angeglichen. Dabei wurden auch verschiedene redaktionelle Anpassungen am 
Richtplantext vorgenommen. Im Besonderen handelt es sich um folgende Anpassungen: 
- In Abstimmung mit den übergeordneten und parallelen Planungsinstrumenten wurde die 

Nummerierung in den Richtplantabellen dort vereinheitlicht und systematisiert, wo dies der 
Verständlichkeit dient. 

- Unnötige und doppelte Fussnoten wurden aus dem Richtplantext gestrichen. 
- Das Richtplankapitel 3. «Landschaft» wurde im Umfang reduziert und auf die richtplanre-

levanten Kernelemente beschränkt  
- Das Richtplankapitel 5.4 «Energie» wurde im Umfang reduziert und auf die richtplanrele-

vanten Kernelemente beschränkt 
- Im Richtplantext wurden verschiedene redaktionelle Anpassungen vorgenommen. Insbe-

sondere wurde die Hierarchisierung der Titel und Untertitel punktuell angepasst und typo-
grafische Schwächen behoben. 

 

0.2 Fusion der Gemeinden Oberstammheim, Unterstammheim und 
Waltalingen zur Gemeinde Stammheim 

Seit der letzten Revision des regionalen Richtplanes Weinland sind im Zürcher Weinland zwei 
Gemeindefusionen beschlossen worden. Die Stimmberechtigten der politischen Gemeinden 
Oberstammheim, Unterstammheim und Waltalingen sowie die Schulgemeinde Stammertal ha-
ben am 24. September 2017 dem Vertrag über den Zusammenschluss der vier Gemeinden 
zugestimmt. Der Zusammenschluss zur neuen Gemeinde Stammheim erfolgte auf den 1. Ja-
nuar 2019 (vgl. RRB Nr.2018-0437). 
 
Im gesamten Richtplantext wurden die Gemeindenamen entsprechend den rechtskräftigen po-
litischen Grenzen angepasst. Wo zielführend wurde in den Richtplantabellen die Spalte «Ge-
meinde» durch «Ortsbezeichnung» ersetzt. Zudem wurden aufgrund der Gemeindefusion die 
Gemeindegrenzen und Gemeindenamen in allen Themenkarten angepasst. 
 

0.3 Fusion der Gemeinden Andelfingen, Humlikon und Adlikon zur 
Gemeinde Andelfingen 

Seit der letzten Revision des regionalen Richtplanes Weinland sind im Zürcher Weinland zwei 
Gemeindefusionen beschlossen worden. Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinden 
Andelfingen, Humlikon und Adlikon haben am 28. November 2021 dem Vertrag über den Zu-
sammenschluss der drei Gemeinden zugestimmt. Der Zusammenschluss zur neuen Ge-
meinde Andelfingen erfolgte auf den 1. Januar 2023 (vgl. RRB Nr. 2022-0748). 
Im gesamten Richtplantext wurden die Gemeindenamen entsprechend den rechtskräftigen po-
litischen Grenzen angepasst. Wo zielführend wurde in den Richtplantabellen die Spalte «Ge-
meinde» durch «Ortsbezeichnung» ersetzt. Zudem wurden aufgrund der Gemeindefusion die 
Gemeindegrenzen und Gemeindenamen in allen Themenkarten angepasst. 
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0.4 Ergänzung und Aktualisierung verschiedener Grundlagen 
In denjenigen Kapiteln, in denen Anpassungen an den Festlegungen vorgenommen wurden, 
werden die relevanten Grundlagen jeweils am Schluss des Richtplankapitels ergänzt. Dies be-
trifft: 
 
Thema Landschaft; Kapitel 3.16 Grundlagen: 
- Die Festlegung des Gebiets Riet in Benken als Standort für die Erweiterung der landwirt-

schaftlichen Nutzungseignung basiert auf einer umfangreichen Standortevaluation des 
ALN von 2017/2018.  

- Im Kapitel 3.16 Grundlagen für den Wald/Naturschutz wird der kantonale Waldentwick-
lungsplan aufgeführt. Da die regionalen Waldentwicklungspläne durch den kantonalen 
Waldentwicklungsplan (WEP) ersetzt wurden, wird zudem unter Kapitel 3.4.2 im letzten 
Satz der Teil «sowie auf regionale Waldentwicklungspläne» gestrichen. 
 

Thema Verkehr; Kapitel 4.9 Grundlagen: 
- Für den Fuss- und Veloverkehr wird als zusätzliche Grundlage auf den kantonalen Velo-

netzplan (RRB 591/2016), die kantonalen Standards Veloverkehr und das Wanderweg-
netz des Vereins Zürcher Wanderwege (ZAW) verwiesen.  

- Für die Parkierung wird als zusätzliche Grundlage auf das «Gesamtkonzept Erholung 
Thurauen» sowie auf den Kurzbericht «Parkierungserhebung Erholungsgebiet Thurauen» 
verwiesen. 
 

Thema Öffentliche Bauten und Anlagen; Kapitel 6.6 Grundlagen (neu) 
- Es wird ein zusätzliches Kapitel 6.6 Grundlagen eingefügt, um die beiden nachstehenden 

Grundlagen im Richtplan zu verankern:  
- Für das Rundholz-Nasslager Rütenen in Andelfingen wird als Grundlage auf den techni-

schen Kurzbericht von der Abteilung Wald vom Amt für Landschaft und Natur vom 22. Ok-
tober 2019 verwiesen.  

- Für den Feuerwehrstützpunkt Türli wird als Grundlage auf den Bericht «Standortevalua-
tion regionaler Stützpunkt» vom 23. Februar 2023 des Zweckverband Feuerwehr Flaach-
tal verwiesen. 

 

0.5 Ergänzung Richtplankapitel «Einleitung» 
Der regionale Richtplan ist ein behördenverbindliches Planungsinstrument. Er beschreibt die 
räumliche Entwicklungsstrategie der Region. Seine Inhalte sind im Planungs- und Baugesetz 
(PBG) geregelt. Gleichzeitig soll der Richtplan für die Bevölkerung der Region verständlich 
sein. Der Stellenwert des regionalen Richtplans, seine Inhalte, Rechtswirkung, Zeithorizont 
etc. können jedoch nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. 
 
Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung wurde der ZPW empfohlen, den regionalen Richtplan 
um ein einleitendes Kapitel über Stellenwert, Inhalte, Rechtswirkung, Zeithorizont etc. des re-
gionalen Richtplans zu ergänzen. Mit dem neuen Richtplankapitel «Einleitung» kommt die 
ZPW diesem Anliegen des Kantons nach.  
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1 Regionales Raumordnungskonzept 
Es sind keine Änderungen am regionalen Raumordnungskonzept (RegioROK) vorgenommen 
worden.  

2 Siedlung 
2.1 Perimeteranpassungen schutzwürdige Ortsbilder von regiona-

ler Bedeutung 
Seit der letzten Teilrevision des regionalen Richtplans wurde das Inventar der schutzwürdigen 
Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung (KOBI) überprüft und aktualisiert. Einerseits wur-
den bei den Ortsbildern, die im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
von nationaler Bedeutung (ISOS) aufgeführt sind, die Ortsbildperimeter (gemäss KOBI) mit 
den ISOS-Perimetern harmonisiert. Zudem wurden für alle Gemeinden mit Ortsbildern von 
überkommunaler Bedeutung die in KOBI bezeichneten «wichtigen Freiräume» überprüft und 
aktualisiert.  
 
In der vorliegenden Teilrevision werden nur die Perimeter der schützenswerten Ortsbilder von 
regionaler Bedeutung aktualisiert. Folgende Ortsteile / Gemeinden sind davon betroffen: 
- Dachsen / Dorfkern 
- Dorf / Dorfkern 
- Feuerthalen / Dorfkern 
- Flaach / Dorfkern 
- Flurlingen / Dorfkern 
- Kleinandelfingen / Ortsteil Alten, Dorfkern, Ortsteil Oerlingen 
- Laufen-Uhwiesen / Dorfkern 
- Marthalen / Ortsteil Ellikon 
- Stammheim / Ortsteil Wilen 
- Stammheim / Girsberg 

 
Die Perimeter der schutzwürdigen Ortsbilder von kantonaler Bedeutung werden in einer 
nächsten Teilrevision gesamthaft überarbeitet. 
 
Bei den vorliegenden rechtskräftigen Perimeteranpassungen der Schutzwürdigen Ortsbilder 
von regionaler Bedeutung handelt es sich um kleinere Korrekturen der Perimeterabgrenzun-
gen, wie die nachfolgende synoptische Darstellung am Beispiel von Kleinandelfingen zeigt. 
Neu sind alle Perimeter der schutzwürdigen Ortsbilder von regionaler Bedeutung parzellen-
scharf dargestellt. 
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Abb. 1: Auszug aus der Karte Siedlung und Land-
schaft (Stand Beschluss des Regierungsrates vom 
17. März 2021) 

Abb. 2: Anpassung des Perimeters der schutz-
würdigen Ortsbilder von regionaler Bedeutung 
in Kleinandelfingen 

 

2.2 Klärung Siedlungsrandbezeichnungen Gemeinde Benken  
Die Bezeichnungen der regional festgesetzten Siedlungsränder in der Gemeinde Benken wur-
den zur einfacheren Nachvollziehbarkeit und zwecks Harmonisierung mit den restlichen Inhal-
ten der Tabelle 1 angepasst.  
 

 

Abb. 3: Auszug Tabelle 1 «Siedlungsränder» 

3 Landschaft 
3.1 Reduktion Kapitel 3 «Landschaft» auf richtplanrelevante Inhalte  
Der Umfang des Kapitels 3 «Landschaft» wurde auf die richtplanrelevanten Inhalte reduziert. 
Nicht stufengerechte Umschreibungen (bspw. der im Weinland vorherrschenden Landschafts-
teilräume) wurden gelöscht oder auf ein Minimum reduziert. Empfehlende Zielsetzungen für 
die Landschaftsentwicklung der verschiedenen Landschaftsteilräume wurden als orientierende 
Grundlage bei der Umsetzung des regionalen Richtplans beibehalten.  

3.2 Eintrag «Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungseig-
nung» für den Standort Riet in Benken 

Der Eintrag «Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung» dient der Verbesserung 
von landwirtschaftlichen Böden mit anfallendem, der gesetzlichen Verwertungspflicht obliegen-
dem Bodenmaterial, der Schaffung neuer Fruchtfolgeflächen und der nachhaltigen Sanierung 
des vorhandenen Drainagesystems unter Berücksichtigung der weiteren öffentlichen Schutzin-
teressen. Mit der Bezeichnung von Einträgen «Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungs-
eignung» werden Standorte ausgewiesen, welche primär ein grosses Landwirtschaftliches 
Aufwertungspotenzial haben und auf welchen eine gesetzeskonforme Verwertung der endli-
chen Ressource Boden realisiert und neue Fruchtfolgeflächen geschaffen werden können. 
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Die Baudirektion des Kantons Zürich hat unter der Leitung der Fachstelle Bodenschutz kan-
tonsweit geeignete Flächen für grossflächige landwirtschaftliche Bodenverbesserungen ge-
sucht. Die Suche ergab über den ganzen Kanton verteilt 15 Standorte, welche nach der kanto-
nalen Bewertung einen möglichst grossen agronomischen Nutzen wie die Schaffung von 
Fruchtfolgeflächen oder die Erneuerung von sanierungsbedürftigen Drainagen und möglichst 
geringe Konflikte mit anderen Schutzinteressen wie Natur-, Gewässer- und Landschaftsschutz 
oder Archäologie aufweisen. Durch die Verteilung der Standorte über den ganzen Kanton wer-
den Voraussetzungen geschaffen, dass das regional anfallende Bodenmaterial nachhaltig und 
umweltschonend ohne lange Transportwege verwertet werden kann.  
 

  
Abb. 4: Auszug aus der Karte Siedlung und Land-
schaft (Stand Beschluss des Regierungsrates vom 
17. März 2021) 

Abb. 5: Eintrag «Erweiterung der landwirtschaftliche 
Nutzungseignung geplant» 

 

 
Abb. 6: Tabelle 34 «Gebiete zur Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung» 
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3.3 Berücksichtigung archäologischer Begleitmassnahmen bei 
Massnahmen zur Gewässerrevitalisierung 

 
Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung wurde die ZPW darauf aufmerksam gemacht, dass ar-
chäologische Begleitmassnahmen im Zusammenhang mit der Erweiterung der landwirtschaftli-
chen Nutzungseignung im Richtplan erwähnt werden, bei Hochwasserschutz- und Renaturie-
rungsprojekten jedoch ein entsprechender Hinweis im Richtplan fehlt. Da insbesondere bei 
diesen Vorhaben geeignete archäologische Begleitmassnahmen sicherzustellen sind, wird ein 
entsprechender Hinweis im Richtplan ergänzt. 
 
 

 
 
Abb. 7: Auszug Richtplantext, Kap. 3.12.2  
 

 
 

3.4 Ergänzung Schutzverpflichtungen und Koordinationspflicht In-
ventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 

 
Im Rahmen der Vorprüfung wurde die ZPW darauf aufmerksam gemacht, dass das Inventar 
der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) im Richtplantext bisher nur im Zusammen-
hang mit dem Fuss- und Veloverkehr erwähnt wird. Die im IVS erfassten Wege von nationaler 
Bedeutung mit sichtbarer historischer Wegsubstanz sind Teil des Bundesinventars nach NHG. 
Wie das ISOS dient auch das IVS dem Bund als Entscheidungsgrundlage bei der Erfüllung 
von Bundesaufgaben. Die Schutzanliegen sind aber auch im Rahmen der Richt- und Nut-
zungsplanung zu berücksichtigen. Nationale Objekte «mit viel Substanz» sind ungeschmälert, 
solche «mit Substanz» in ihren wesentlichen Elementen zu erhalten.  
 
Im Weinland gibt es mehrere IVS-Inventarobjekte von nationaler und regionaler Bedeutung, 
darunter solche «mit viel Substanz» und solche «mit Substanz». Dabei handelt es sich nicht 
nur um Fuss- und Velowege, sondern auch um Aufwertungsmassnahmen, Gewässerrevitali-
sierungen, Hochwasserschutzprojekte und weitere Vorhaben.  
 
Entsprechend dem Antrag wird das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS) 
im Kapitel 3.2.1 «Gesamtstrategie Landschaft» explizit erwähnt und auf seinen Status als Bun-
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desinventar hingewiesen. Zudem wird das Kapitel 3.12.2 «Karteneinträge» mit einem allge-
meinen Koordinationshinweis auf das IVS bzw. die daraus resultierenden Schutz- und Koordi-
nationspflichten ergänzt (vgl. Abb. 7). 

4 Verkehr 
4.1 Aufhebung Tabelle Wanderwege und Ergänzung Einbezug 

Fachstelle Naturschutz bei Betroffenheit Schutzgebiete oder In-
ventarobjekte 

 
Im Rahmen der Vorprüfung wurde die ZPW darauf hingewiesen, dass die Tabelle «Wander-
wege» in Kapitel 4.4.2, welche die Anpassungen am Wanderwegnetz seit der letzten vollzoge-
nen Richtplanrevision auflistet als nicht richtplanrelevant erachtet wird. Entsprechend wird 
diese Tabelle aus dem Richtplan gelöscht. In einer kommenden Revision des regionalen 
Richtplans strebt die ZPW an, eine Themenkarte zum Wander- und Velowegnetz in den Richt-
plan zu integrieren.  
 
Geplante Massnahmen an Wanderwegen (z.B. Verbreitung eines Weges) können uner-
wünschte Auswirkungen auf die Natur haben. Zu Beginn des Richtplankapitels 4.4.2 wird da-
rauf hingewiesen, dass bei geplanten Massnahmen, die angrenzende Schutzgebiete oder In-
ventarobjekte tangieren, die Fachstelle Naturschutz beizuziehen ist. 
 

 
 
Abb. 6: Auszug Richtplantext, Kapitel 4.4.2 Karteneinträge 
 

 
 

4.2 Wanderwegverlegung Truttikon 
Der Wanderweg Nr. 251 im Bereich des Mattenhofs wird auf den vorhandenen Flurweg ent-
lang des Waldrandes umgelegt. 
 
Im Zusammenhang mit dem Sanierungsvorhaben der «Basadingerstrasse» wurde festgestellt, 
dass durch die Fahrbahnbefestigung auf einem Teil der Strecke der Zürcher Wanderweg 
Route Nr. 251, die mit «Naturbelag» deklarierte Oberfläche verloren ging. Um auch in Zukunft 
die gute Qualität des Wanderweges sicherzustellen, haben die Gemeinde Truttikon und die 
Vertreter der Zürcher Wanderwege (ZWW) eine Lösung gefunden, indem die Route im Be-
reich des Mattenhofs umgeleitet wird. Neu soll der Wanderweg dem Waldrand auf vorhande-
nen Flurwegen folgen. Diese Umlegung wurde in der Stellungnahme der Leitstelle für Baube-
willigungen (BVV 19-2709) bewilligt und der regionale Richtplan wird entsprechend angepasst. 
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Abb. 8: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 9: Wanderwegverlegung im Bereich des 
Mattenhofs auf vorhandenen Flurwegen am 
Waldrand 

 

4.3 Aufhebung Wanderwegabschnitt Trüllikon 
Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
der Wanderwegabschnitt auf der Andelfingerstrasse in Trüllikon aufgehoben. 
 

  

Abb. 10: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 11: Aufhebung Wanderwegabschnitt auf der 
Andelfingerstrasse in Trüllikon 
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4.4 Aufhebung Wanderwegabschnitte Stammheim 
Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wer-
den der Wanderwegabschnitt «Möhe» in Unterstammheim sowie der Wanderwegabschnitt auf 
dem "Kirchweg" zwischen Unterstammheim und Oberstammheim aufgehoben.  
  

  

Abb. 12: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 13: Aufhebung Wanderwegabschnitte 
"Möhe" und "Kirchweg" 

 
 

4.5 Aufhebung Wanderwegabschnitt Stammheim im Bereich Furt-
mülibuck 

Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
ein Wanderwegabschnitt nordwestlich von Unterstammheim im Bereich Furtmülibuck aufgeho-
ben.  
 

  

Abb. 14: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 15: Aufhebung Wanderwegabschnitt nord-
westlich von Unterstammheim im Bereich Furt-
mülibuck 
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4.6 Wanderwegverlegung Ossingen südlich Bahnhofs  
Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
der Wanderweg Nr. 318 südlich des Bahnhofs Ossingen auf die Stationsstrasse verlegt. 
 

  

Abb. 16: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 17: Anpassung der Linienführung der Wan-
derwege in Ossingen südlich des Bahnhofs (Teil-
weise verdeckt durch das Symbol «Station / hal-
testelle») 

 

4.7 Wanderwegverlegung Flaach (nördlich Thur) im Bereich Ziegel-
hütte 

Auf der Grundlage des Auszuges aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Zürich 
(siehe RRB 258) werden die Linienführungen der Wanderwege in Flaach (nördlich Thur) ange-
passt. Der Gemeinderat Flaach hat am 17. August 2020 die Verlegung des Wanderweges Nr. 
213 im Bereich Ziegelhütte beschlossen. Zwischen der Rüdlingerbrücke über den Rhein und 
dem Wanderweg am Rheingraben wird der Weg neu entlang der Hauptstrasse geführt. 
 

  

Abb. 18: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 19: Neue Linienführung der Wanderweg Nr. 
213 entlang der Hauptstrasse im Bereich Ziegel-
hütte 
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4.8 Aufhebung Wanderweg Flaach (nördlich Thur) / Marthalen im 
Bereich Steipis 

Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
der Wanderweg entlang der Feldstrasse nördlich des Gebietes Steipis aufgehoben. 
 

 
 

Abb. 20: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 21: Aufhebung des Wanderweges an der 
Feldstrasse nördlich des Gebietes Steipis 

 
4.9 Wanderwegverlegung Marthalen im Bereich Rodholz / Chinzen 
Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden und 
aus Sicherheitsgründen, wird der Wanderweg Nr. 253 bei der ehemaligen Nagra-Bohrstelle im 
Bereich Rodholz / Chinzen (Chinzenhalde) verlegt.  
 

  

Abb. 22: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 23: Verlegung der Wanderwege Nr. 253 im 
Bereich Rodholz 
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4.10 Wanderwegverlegung Kleinandelfingen im Bereich Untergries 
Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
der Wanderweg Nr. 781 am nördlichen Thurufer vom Bereich Untergries bis dem Bereich Wi-
den leicht verlegt.  
 

  

Abb. 24: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 25: Verlegung der Wanderweg Nr. 781  

 

4.11 Wanderwegverlegung Andelfingen im Bereich Schiterberg, Kai-
seräcker 

Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
der Wanderweg Nr. 236 entlang von der nördlichen Seite des Rebberges Schiterberg verlegt. 
Der Wanderweg führt nicht mehr durch das Waldgebiet Kaiseräcker. 
 

  

Abb. 26: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 27: Verlegung der Wanderweg Nr. 236  
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4.12 Aufhebung Wanderwegabschnitt Brücke Andelfingen / Kleinan-
delfingen 

Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
der Wanderwegabschnitt auf der Brücke zwischen dem Bereich Bodenwies und Untergries 
aufgehoben. 
 

  

Abb. 28: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 29: Aufhebung der Wanderwegabschnitt auf 
der Brücke zwischen dem Bereich Bodenwies 
und Untergries 

 

4.13 Wanderwegverlegung Laufen-Uhwiesen im Bereich Sunnehof 
Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
der Wanderweg Nr. 251 im Bereich Sunnehof verlegt. 
 

  
Abb. 30: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 31: Verlegung der Wanderwege 251 im 
Bereich Sunnehof 
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4.14 Wanderwegverlegung Feuerthalen südlich Bahnhofs  
Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
der Wanderweg Nr. 306 verlegt. Der Wanderweg führt nicht mehr entlang der Schüt-
zenstrasse, sondern entlang der Bahnhofsstrasse und der Diessenhoferstrasse. Die Änderung 
der Wanderwegführung wird teilweise durch das grüne Symbol (Station / Haltestelle) ver-
steckt.  
 

  

Abb. 32: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 33: Verlegung der Wanderwege Nr. 306 
südlich Bahnhofs Feuerthalen 

 
 

4.15 Wanderwegverlegungen Rheinau im Bereich Tobiaswisen Zoll-
strasse 

Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
der Wanderweg Nr. 213 im Bereich Zollstrasse in Rheinau sowie im Bereich Tobiaswisen am 
linken Rheinufer verlegt.  
 

 
 

Abb. 34: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 35: Verlegung der Wanderwege Nr. 231 im 
Bereich Zollstrasse sowie im Bereich Tobiaswi-
sen 
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4.16 Wanderwegverlegung Dorf 
Die übergeordneten Plangrundlagen betreffend die Wanderwege im Kanton Zürich werden 
vom Amt für Mobilität AFM und dem Verein Zürcher Wanderwege ZAW laufend an die aktuel-
len Gegebenheiten angepasst. Um den aktuellen Stand dieser Grundlagen abzubilden, wird 
der Wanderweg Nr. 243 an die nächstgelegene südliche Quartierstrasse verlegt.  
 

  

Abb. 36: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 37: Verlegung der Wanderweg Nr. 243 an 
die nächstgelegene südliche Quartierstrasse 

 
 

4.17 Kosmetische Anpassungen Wanderwege in den Grenzregionen 
Verschiedene kosmetische Fehler der Wanderwegrouten entlang der Grenze des Weinlandes 
werden im Rahmen dieser Teilrevision bereinigt. An verschiedenen Stellen werden dabei plan-
grafische Darstellungsfehler behoben, um den übergeordneten Plangrundlagen (aktueller 
Stand der Wanderwege des Amtes für Mobilität AFM / Zürcher Wanderwege ZAW) zu ent-
sprechen.  
 
Auch eine einzelne Begründung und synoptische Darstellung dieser kosmetischen Korrektu-
ren wird verzichtet. Nachfolgend wird ein Beispiel einer solchen Korrektur zur Veranschauli-
chung dargestellt. In der Gemeinde Feuerthalen war der Wanderweg Nr. 251 nördlich von 
Trüllikon im Bereich Chrummenrüti unterbrochen. Neu ist der Wanderweg Nr.251 an der 
Grenze durchgehend dargestellt.  
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Abb. 38: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand Be-
schluss des Regierungsrates vom 17. März 2021) 

Abb. 39: Durchgehende Darstellung des Wan-
derweges Nr. 251 nördlich von Trüllikon im Be-
reich Chrummenrüti 

 
 

4.18 Anpassung Kategorie geplanter Radweg Alten – Knoten  
Altener-/Flaacherstrasse 

Der Ortsteil Alten (Gemeinde Kleinandelfingen) ist nicht an den öffentlichen Verkehr angebun-
den. Bereits heute ist die Strecke im regionalen Richtplan als geplante Veloroute mit hoher 
Priorität eingetragen und der Kategorie «Alltag (Schulweg) / Freizeit» zugeordnet.  
 
Da die Verbindung sowohl als Schulweg als auch zu einem grossen Teil von Pendlern aus Al-
ten von und zum Bahnhof Andelfingen genutzt wird, wird die Klammerbemerkung «Schulweg» 
als nicht zutreffend erachtet und aus der entsprechenden Tabelle im regionalen Richtplan ge-
strichen. 
 

 

 

Abb. 40: Auszug Tabelle Nr. 44 «Geplante Radwege von regionaler Bedeutung – Massnahmen und 
Priorität» 

 
 

4.19 Ergänzung Velo-Verbindung «Ellikon am Rhein – Marthalen» 
 
Die Verbindung 08_029 führt durch den Kiesabbauperimeter Niedermartelen. Diese Verbin-
dung ist im regionalen Richtplan als «Radweg geplant» eingetragen. Bisher war vorgesehen, 
den Kiesaabau bis 2025 einzustellen, das Gebiet anschliessend zu renaturieren und im Zuge 
dieser Massnahmen die Veloverbindung umzusetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Kiesvor-
kommen allerdings noch nicht im prognostizierten Masse ausgeschöpft. Im Rahmen der Revi-
sion des Gestaltungsplan der Kies-Deponie (Geschäft KS ARE 23-0470) ist nun vorgesehen, 
den Kiesabbau bis zum Jahr 2040 zu verlängern. Die Chinzenstrasse in Marthalen ist dafür, 
wegen der Nagra-Vohrung temporär befestigt, was ihre Attraktivität als Alltagsverbindung für 
den Veloverkehr zwischen Marthalen und Ellikon am Rhein erhöht.  



Teilrevision 2023 – Erläuternder Bericht und Bericht zu den Einwendungen 

Regionaler Richtplan Zürcher Weinland 24 

 
Zusätzlich zur geplanten Verbindung 08_029 durch den Kiesabbauperimeter (rRP Tabelle 
Nr. 44, Objekt Nr. 7) wird die Veloverbindung «Ellikon am Rhein – Marthalen» über die Chin-
zen- und anschliessend die Ellikerstrasse in Richtung Neuhözli im Richtplan als «bei Ersatz 
aufzuhebender Radweg» eingetragen.  
 
Da es sich nur um eine provisorische Routenführung bis zur Einstellung des Kiesabbaus in 
Niedermartelen handelt, wird diese Route (rRP Tabelle Nr. 44, Objekt Nr. 7) mit dem Hinweis 
ergänzt, dass die Linienführung über die Chinzen- und anschliessend die Ellikerstrasse in 
Richtung Neuhölzli bei Realisierung der Verbindung 08_029 aufgehoben werden soll.  
 

  

Abb. 41: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 42: Provisorische Linienführung über die 
Chinzen- und anliessend die Ellikerstrasse als 
«bei Ersatz aufzuhebender Radweg»  

 
 

4.20 Neue kantonale Velo-Nebenverbindung in Gisenhard 
Aufgrund einer Anpassung des Velonetzes vom Kanton Thurgau und einer neuen Verbindung 
zwischen Gisenhard und Oberneunform, wird der Kanton Zürich bei der nächsten Überarbei-
tung des kantonalen Velonetzplans diese Verbindung als «Nebenverbindung mit Schwach-
stelle» aufnehmen. Zur Abstimmung mit dem kantonalen Velonetzplan wurde der Abschnitt 
zwischen Gisenhard und der Grenze des Kantons Zürich und des Kantons Thurgau als «Rad-
weg geplant» in den regionalen Richtplan aufgenommen. 
 
Die Aufnahme in den regionalen Richtplan erfolgt in Absprache mit der Fachstelle Veloverkehr 
des Kantons Zürich und stützt sich auf die unter Federführung des Kantons Zürich durchge-
führte Interessenabwägung im Rahmen der Evaluation des Velowegnetzes. Im nachgelager-
ten Realisierungsprozess der neuen Veloverbindung ist die Beeinträchtigung und Beanspru-
chung des Bodens und der Fruchtfolgeflächen möglichst gering zu halten. 
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Abb. 43: Auszug aus der Karte Verkehr (Stand 
Beschluss des Regierungsrates vom 17. März 
2021) 

Abb. 44: Verlängerung der Veloverbindung zwi-
schen Gisenhard und der Grenze als "Radweg 
geplant" 

 

 
Abb. 45: Auszug Tabelle Nr. 44 «Geplante Radwege von regionaler Bedeutung – Massnahmen und 
Priorität» 

 
 

4.21 Gesamtüberarbeitung Kapitel 4.6 «Parkierung»: Abstimmung 
mit «Erholungskonzept Thurauen» 

 
Ausgangslage und Anpassungen regionaler Richtplan 
 
Die Thurauen sind ein wichtiger Natur- und Erholungsraum für die regionale Bevölkerung so-
wie für Erholungssuchende von ausserhalb des Weinlandes. Mit der naturnahen Aufwertung 
des Thurlaufs ist es gelungen, eine landschaftlich einmalige und attraktive Situation zu schaf-
fen. Die Thurauen sind eine Auenlandschaft von nationaler Bedeutung. Sie sind zudem ein all-
gemeines Erholungsgebiet von kantonaler Bedeutung. Die bestehenden Parkierungsanlagen 
in den Thurauen stehen teilweise im Widerspruch zu den übergeordneten rechtlichen und pla-
nerischen Grundlagen: Sie befinden sich teils im Wald, in Schutzgebieten, im Gewässerraum. 
2019 hat der Kanton gemeinsam mit der Zürcher Planungsgruppe Weinland (ZPW) und den 
Gemeinden Andelfingen, Flaach, Marthalen und Kleinandelfingen das Projekt «Gesamtkon-
zept Erholung Thurauen» gestartet. Ziel ist es, Lösungsmöglichkeiten zur Entflechtung von 
Nutzungskonflikten zwischen Erholung, Parkierung und Erschliessung sowie dem Schutz der 
bestehenden und entstehenden Naturwerte zu entwickeln. Für die bestehenden Parkierungs-
anlagen in den Schutzgebieten wurden alternative Möglichkeiten gesucht. 
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Gestützt auf das Gesamtkonzept Erholung Thurauen wurden die regional bedeutenden Par-
kierungsanlagen im regionalen Richtplan überarbeitet. Diese Festlegungen stützen sich auf 
nachfolgende gesamtheitliche Interessenabwägung, welche im Projekt «Gesamtkonzept Erho-
lung Thurauen» vorgenommen wurden.  
 
Für die Erschliessung der Thurauen mit dem motorisierten Individualverkehr sind folgende 
Parkierungsanlagen vorgesehen: 
- Marthalen, Ellikon am Rhein (Nr. 7): 64 Parkfelder 
- Kleinandelfingen, Ernibuck (Nr. 15): 33 Parkfelder 
- Kleinandelfingen, Grueben (Nr. 16): 45 Parkfelder 
- Kleinandelfingen, Leuenhalden (Nr. 17): 8 Parkfelder 
- Andelfingen, Altener Brücke (Nr. 19): 60 Parkfelder  
- Andelfingen, Schwimmbad (Nr. 21): 95 Parkfelder 
- Andelfingen, Pünten (Nr. 22): 36 Parkfelder 
- Flaach, Streubisallmend/Paradiso (Nr. 27): 371 Parkfelder 
- Flaach, Thurpünte (neu, Nr. 31a): 60 Parkfelder 
Nach der Realisierung (inkl. Neu- und Ausbau) der Parkierungsanlagen sowie deren Er-
schliessung durch den Fussverkehr gemäss dem Erholungskonzept Thurauen, sind die Par-
kierungsanlagen Widen Alten (Nr. 18) in Kleinandelfingen, Inslen (Nr. 20) und Unter Gill (Nr. 
23) in Andelfingen sowie Werdhölzli (Nr. 25) und Forenau (Nr. 26) in Flaach aufzuheben. 
 
 
Interessenermittlung 
 
Ausserhalb der Bauzonen gilt grundsätzlich ein Bauverbot (Trennungsgrundsatz Bau-/Nicht-
bauzone). Ausnahmebewilligungen für zonenwidrige Bauten und Anlagen können erteilt wer-
den, wenn deren Zweck einen Standort ausserhalb der Bauzonen erfordert und keine überwie-
genden öffentlichen Interessen entgegenstehen (Art. 24 RPG). 
 
Zu den Zielen nach Raumplanungsgesetz (Art. 1 und 3 RPG) zählen u. a. der haushälterische 
Umgang mit dem Boden und der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, 
Wasser, Wald und Landschaft. Die Landschaft ist zu schonen (Art. 3 RPG). Naturnahe Land-
schaften und Erholungsräume sind zu erhalten. 
 
Der Wald ist in seiner Fläche zu erhalten, als naturnahe Lebensgemeinschaft zu schützen, 
und es ist dafür zu sorgen, dass der Wald seine Schutz- und Nutzfunktionen erfüllen kann (Art. 
1 Waldgesetz). 
 
Durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Mass-
nahmen ist dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten entgegenzuwirken (Art. 18 
Natur- und Heimatschutzgesetz NHG).  
 
Besonders zu schützen sind Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, Hecken, Feldgehölze, Tro-
ckenrasen und weitere Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen 
oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften aufweisen (Art. 18 Abs. 
1bis NHG). 
 
Gemäss Raumplanungsgesetzgebung ist Boden sparsam zu beanspruchen, und der Boden 
ist vor Beeinträchtigungen zu schützen. Insbesondere ist zu prüfen, welche Alternativen und 
Varianten in Betracht fallen und welche Möglichkeiten bestehen, den Boden haushälterisch 
und umweltschonend zu nutzen. Bodenverändernde Nutzungen sind möglichst auf Flächen 
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ohne Boden (Flächenrecycling) oder auf in ihrem Aufbau bereits massgeblich durch den Men-
schen veränderten Böden zu lokalisieren. 
 
Fruchtfolgeflächen (FFF) dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn ein überwiegendes 
öffentliches Interesse vorliegt. Gemäss dem Sachplan Fruchtfolgeflächen geht «einem allfälli-
gen Verbrauch eine Interessenabwägung inkl. einer Prüfung von Standortalternativen voraus». 
In Anspruch genommene Fruchtfolgeflächen sind gleichwertig zu kompensieren. 
 
Im Gewässerraum oder im Uferstreifen von Gewässern dürfen nur standortgebundene, im öf-
fentlichen Interesse liegende Anlagen wie Fuss- und Wanderwege, Flusskraftwerke oder Brü-
cken erstellt werden. See- und Flussufer sind nach Raumplanungsgesetzgebung freizuhalten, 
und der öffentliche Zugang und die Begehung sind zu erleichtern (Art. 3 RPG). 
 
Die Landschaft erfüllt gemäss kantonalem Richtplan eine wichtige Erholungsfunktion für die 
Bevölkerung (Pt. 3.5.1 kant. Richtplan). Die Erholungsnutzungen sollen insgesamt natur- und 
landschaftsverträglich gestaltet werden. Die Erlebbarkeit der Landschaft soll gestärkt werden, 
indem die Landschaft angemessen mit Wegen für den Fuss- und Veloverkehr erschlossen 
bleibt. Grössere Erholungsräume sind mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erreichbar 
zu machen, und Beeinträchtigungen der Erholungsgebiete sind so weit wie möglich zu vermei-
den. 
 
Interessenbewertung 
 
Der Eintrag der Parkierungsanlagen ausserhalb der Bauzone im regionalen Richtplan Wein-
land bildet eine notwendige, aber keine hinreichende Grundlage, um deren Standortgebun-
denheit darzutun. Es ist im Einzelfall zu entscheiden, ob die Standortgebundenheit gegeben 
ist und ob dem Standort ausserhalb der Bauzone keine überwiegenden Interessen entgegen-
stehen. Gemäss Beurteilung des Kantons stehen fünf Parkierungsanlagen in den Thurauen, 
welche im aktuell rechtskräftigen regionalen Richtplan als Parkierungsanlagen von regionaler 
Bedeutung eingetragen sind, wie unten beschrieben, im Konflikt mit gewichtigen überwiegen-
den Schutzinteressen. Diese Parkierungsanlagen wurden gemäss Angaben des Kantons nie 
rechtmässig bewilligt und wären nach heutigem Recht nicht bewilligungsfähig. Es handelt sich 
um die Parkierungsanlagen Widen-Alten (Nr. 18) in Kleinandelfingen, Inslen (Nr. 20) und Unter 
Gill (Nr. 23) auf Gemeindegebiet Andelfingen sowie Werdhölzli (Nr. 25) und Forenau (Nr. 26) 
auf Gemeindegebiet Flaach. 
 
Die Thurauen gehören zu den wertvollsten Landschaften und Naturräumen der Schweiz. Sie 
sind in verschiedenen nationalen und kantonalen Inventaren enthalten, so z. B. im Bundesin-
ventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN), im Auen-In-
ventar von nationaler Bedeutung oder im kantonalen Inventar der Landschaftsschutzobjekte 
(KILO). Die fünf oben genannten Parkierungsanlagen stehen heute im Konflikt mit wichtigen 
Schutzzielen gemäss Wald-, Natur-, Landschafts- und Gewässerschutzgesetzgebung. Sie 
stellen eine starke Beeinträchtigung der Schutzziele dar. Alle fünf Parkierungsanlagen befin-
den sich auf Waldflächen, die im Inventar der Waldstandorte von naturkundlicher Bedeutung 
verzeichnet sind. Diese Flächen gehören zu den wertvollsten Lebensräumen im Wald. Drei 
Anlagen (Forenau, Widen-Alten, Unter Gill) liegen innerhalb des Perimeters des Auenschutz-
gebiets Eggrank-Thurspitz. Auengebiete von nationaler Bedeutung sind ungeschmälert zu er-
halten. Sie liegen ausserdem in einer Waldschutzzone gemäss Schutzverordnung. Die fünf 
genannten Parkierungsanlagen beanspruchen, da sie im Wald gelegen sind, keine Fruchtfol-
geflächen. Die Parkierungsanlagen Forenau, Wide-Alten und Unter Gill liegen zudem inner-
halb des 2018 festgesetzten Gewässerraums der Thur. 
 
Die Thurauen sind mit dem Bus über die Haltestelle Flaach, Ziegelhütte, in fussläufiger Dis-
tanz erreichbar. Es besteht ein dichtes Netz an Fuss- und Velowegen. Im Gebiet der Thurauen 
existieren heute über ein Dutzend offizielle Parkierungsanlagen ausserhalb Bauzonen mit 
mehreren hundert Parkplätzen, die zum Teil direkt an der Thur und in unmittelbarer Nähe zu 
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den Hot Spots der Erholung liegen. Die Thurauen sind damit im Sinne des kantonalen Richt-
plans für die Erholungsnutzung angemessen erschlossen.  
 
An Schönwettertagen in der warmen Jahreszeit genügt die bestehende Erschliessung für den 
motorisierten Individualverkehr dem Ansturm der Erholungssuchenden jedoch nicht. Es ist 
aber auch nicht zweckmässig, die Erschliessung solcher Hot Spots der Erholung auf Spitzen-
lasten auszulegen. 
 
 
Interessenabwägung und Optimierung im «Gesamtkonzept Erholung Thurauen» 
 
Im Projekt «Gesamtkonzept Erholung Thurauen» wurde eine gesamtheitliche Interessenabwä-
gung vorgenommen. Dabei wurden einerseits Massnahmen konzipiert, welche die Erschlies-
sung der Thurauen und den Zugang zum Wasser verbessern (z. B. Pilotbetrieb Buserschlies-
sung an Wochenenden im Sommerhalbjahr, Shuttledienst zu den Badeplätzen, verbesserte 
Fuss-/Veloverkehrserschliessung). Anderseits wurden Massnahmen entwickelt, um den moto-
risierten Individualverkehr umweltverträglicher abzuwickeln.  
 
Diejenigen Parkierungsanlagen, welche in besonderem Masse im Konflikt mit den überwie-
genden Schutzinteressen des Wald-, Natur-, Landschafts- und Gewässerschutzes stehen, sol-
len in Gebiete verschoben werden, wo die negativen Auswirkungen auf Natur und Umwelt ge-
ringer ausfallen. Die Bündelung auf weniger Anlagen erleichtert die Besucherlenkung und die 
Parkplatzbewirtschaftung. 
 
Als Alternative für die aufzuhebenden Parkierungsanlagen werden zwei bestehende Parkie-
rungsanlagen erweitert. Es sind dies die Anlagen Altener Brücke (Nr. 19) und Steubisallmend 
(Nr. 27). Zudem soll am Standort «Thurpünte» (Nr. 31a) eine neue Parkierungsanlage erstellt 
werden. 
 
Die Erweiterungen der Anlagen Altener Brücke (Nr. 19) und Steubisallmend (Nr. 27) werden 
als Überlauf-Parkfelder für Spitzentage ausgelegt, das heisst nicht befestigt. Inwieweit beste-
hende Fruchtfolgeflächen beeinträchtigt werden und zu kompensieren sind, ist im weiteren 
Planungsprozess zu klären. Die neuen Parkplätze sind ausserhalb des Uferstreifens bzw. des 
Gewässerraums anzulegen. 
 
Die neu vorzusehende Parkierungsanlage Thurpünte soll am Standort eines heute bestehen-
den Lagerplatzes erstellt werden. Es handelt sich um anthropogen beeinflusste Böden, die 
nicht als Fruchtfolgeflächen ausgeschieden sind. Der Standort liegt ausserhalb des Waldes, 
ausserhalb des Gewässerraums und ausserhalb der Schutzgebiete mit Ausnahme des BLN-
Objekts Untersee-Hochrhein. Da insgesamt durch die Verlegung des Parkplatzes Forenau zur 
Thurpünte eine markante Verbesserung hinsichtlich Schutzinteressen erreicht wird, ist die Be-
einträchtigung am Rande des BLN-Gebiets Untersee-Hochrhein hinzunehmen.  
 
 

4.22 Präzisierungen «Parkierungsanlagen von regionaler Bedeu-
tung»  

Folgende Präzisierungen betreffend Benennung von Parkierungsanlagen, Anzahl vorhanden 
Parkfelder oder Anpassungen an den Koordinationshinweisen werden in der Tabelle Nr. 46 im 
regionalen Richtplan vorgenommen: 
 
Die Gemeinde Ossingen hat die ZPW im Rahmen der Mitwirkung darauf hingewiesen, dass im 
regionalen Richtplan bei verschiedene Parkierungsanlagen falsche Namen (Flurnamen) einge-
tragen sind. Betroffen sind folgende Parkierungsanlagen: 
- Nr. 8 Ossingen: «Husemerhof», falscher Flurname, korrekt ist «Pfründholz» 
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- Nr. 11 Ossingen: «Chappen», falscher Flurname, korrekt ist «Oberholz» 
- Nr. 14 Ossingen: «Zuberbrunnen», falscher Flurname, korrekt ist «Himmelrich» 
 
Der Klosterplatz in Rheinau wurde vom Verkehr befreit und die bisher 110 provisorischen 
Parkplätze im Chorb-Areal werden in definitive, bewirtschaftete Parkplätze überführt. Zwecks 
Harmonisierung mit den aktuellen Gegebenheiten wird die Parkierungsanlage Nr. 5 «Kloster» 
in «Im Chorb» umbenannt und mit einer Kapazität von 110 Parkfeldern im Richtplan eingetra-
gen. 
 
Auch wurde der Status und die Koordinationshinweise aller Parkierungsanlagen überprüft und 
bei Bedarf den aktuellen Gegebenheiten respektive den Grundlagen «Gesamtkonzept Erho-
lung Thurauen» und dem GIS-Datensatz «Anlagen des Tiefbauamts» entsprechend ange-
passt. Dabei wurde insbesondere die Koordinationshinweise auf das nicht länger relevante 
«Naturschutzkonzept Hot Spots der Erholung Thur» entfernt. 
 
Die ZPW ersucht indessen das Tiefbauamt des Kantons Zürich, den GIS-Datensatz «Anlagen 
des Tiefbauamtes» auf der Grundlage des teilrevidierten regionalen Richtplans des Weinlan-
des zu aktualisieren und insbesondere die Namen und Parkplatzkapazitäten der Parkierungs-
anlagen auf der Grundlage des regionalen Richtplans nachzuführen. 
 
 

4.23 Überprüfung Standorte Parkierungsanlagen: Präzisierungen 
Richtplankarte «Verkehr» und Themenkarte «Parkierung» 

Die Gemeinde Ossingen hat die ZPW im Rahmen der Mitwirkung darauf aufmerksam ge-
macht, dass verschiedene Parkierungsanlagen im regionalen Richtplan am falschen Standort 
eingetragen sind. Obwohl der regionale Richtplan kein parzellenscharfes Planungsinstrument 
ist, hat der ZPW die Standorte aller Parkierungsanlagen von regionaler Bedeutung auf Basis 
des «Gesamtkonzept Erholung Thurauen» sowie dem GIS-Datensatz «Anlagen des Tiefbau-
amts» überprüft und wo nötig in der Themenkarte Nr. 20 «Parkierung» und in der Richtplan-
karte «Verkehr» angepasst. 
 
Zur besseren Übersicht über die Parkierungsanlagen im Weinland wurden auch die Park-and-
Ride und Bike-an-Ride Anlagen in der Themenkarte Parkierung ergänzt.  
 
 

4.24 Ergänzung Schutz Gewässerräume und Uferstreifen bei der 
Umsetzung von Parkierungsanlagen  

 
Bei Neu- und Ausbauprojekten von Parkierungsanlagen sind die Gewässerräume und Ufer-
streifen zu berücksichtigen. Im Rahmen der kantonalen Vorprüfung wurde der ZPW empfoh-
len, den Richtplantext diesbezüglich zu ergänzen. In Kapitel 4.6.2 Karteneinträge wurde des-
halb eine entsprechende Ergänzung im Richtplantext vorgenommen. 
 

 
Abb. 46: Auszug Richtplantext, Kap. 4.6.2  
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5 Versorgung, Entsorgung 
5.1 Ergänzung Zielformulierung Versorgungs- und Entsorgungsinf-

rastrukturen 
Im Sinne der übergeordneten Zielsetzung, die vorhandenen räumlichen und wirtschaftlichen 
Ressourcen effizient zu nutzen und die Belastungen für die Bevölkerung und die Landschaft 
möglichst gering zu halten, ist es ein Anliegen der ZPW, die Schaffung von gemeindeübergrei-
fenden Infrastruktureinrichtungen zu fördern. Das übergeordnete Ziel des Richtplankapitels 
Ver- und Entsorgung (Kap. 5.1.1) wurde entsprechend ergänzt. 
 
 

Abb. 47: Auszug Richtplantext, Kap. 5.1.1. 

 

5.2 Reduktion Kapitel 5.4 «Energie» auf richtplanrelevante Inhalte  
Um der Systematik für regionale Richtpläne zu entsprechen, wurde das Kapitel 5.4 «Energie» 
entschlackt und nicht richtplanrelevante Inhalte wurden entfernt. Obschon im regionale Richt-
plan Weinland nach wie vor keine planerische Koordination im Bereich der Windenergie vor-
genommen wird, werden die bereits im regionalen Richtplan Weinland enthaltenen Ausführun-
gen für die Planung solcher Anlagen belassen.  
 
Ergänzt wurde der Richtplan um Aussagen betreffend alternativer Energiegewinnung durch 
Biogas- und Solaranlagen (vgl. 5.4.1). Mit Regierungsratsbeschluss vom 8. Juni 2022 trat das 
geänderte Energiegesetzt des Kantons Zürich in Kraft gesetzt. Öl- und Gasheizungen können 
seit dann nur noch in Ausnahmefällen durch solche ersetzt werden. Klimafreundliche Heizun-
gen werden zum Standard und auf neuen Häusern sind Solarpanels zur Pflicht geworden. Auf-
grund des geänderten Energiegesetzten wurden zusätzlich punktuelle Anpassungen am Kapi-
tel 5.4 «Energie» vorgenommen. 
 
Die Tabelle 61 betreffen die kommunale Energieplanung wurde aktualisiert und den aktuellen 
Gegebenheiten angepasst.  
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Abb. 48: Tabelle 61 «Kommunale Energieplanung» 
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6 Öffentliche Bauten und Anlagen 
6.1 Eintrag «Rundholz-Nasslagerplätze Andelfingen» 
Der Eintrag «Rundholz-Nasslager nach Schadenereignis» dient der raschen Bewilligung von 
Nasslagern im Falle von Waldschadenereignissen (z. B. in der Folge von Stürmen, Trocken-
heit oder Schädlingskalamitäten). Entsprechende Rundholz-Nasslager-Standorte sind im regi-
onalen Richtplan als Werkhof aufzunehmen. 
 
Bei Schadenereignissen wie Sturm oder Borkenkäferbefall kann innert kürzester Zeit eine 
grosse Menge an hochwertigem Rundholz anfallen, welches aus Gründen des Forstschutzes 
(Ausbreitung von Schädlingen) rasch aus dem Wald abgeführt werden muss. Um dieses Holz 
vor einem Befall durch Pilze oder Insekten zu schützen, wird an den Nasslagerstandorten das 
Holz mit Wasser aus öffentlichen Gewässern künstlich beregnet um die Qualität des Rundhol-
zes zu erhalten.  
 
Ein Rundholz-Nasslager ist für den temporären Einsatz nach einem Schadenereignis 
vorgesehen. Die Errichtung eines solchen Nasslagers ist mit dem Gewässerraum 
abzustimmen. 
 

  

Abb. 49: Auszug aus der Teilkarte Versorgung, 
Entsorgung Öff. Bauten und Anlagen (Stand Be-
schluss des Regierungsrates vom 17. März 2021) 

Abb. 50: Eintrag «Rundolz-Nasslagerplätze An-
delfingen» als Werkhof  

 
 

 

 
 

Abb. 51: Tabelle 75 «Weitere öffentliche Dienstleistungen von regionaler Bedeutung» 
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6.2 Eintrag Feuerwehrstützpunkt Flaachtal Standort Türli, Berg am 
Irchel 

 
Ausgangslage 
 
Die Gemeinden Berg am Irchel, Buch am Irchel, Dorf, Flaach und Volken bilden den Zweck-
verband Feuerwehr Flaachtal. Zurzeit verfügt jede Verbandsgemeinde über ein eigenes Feu-
erwehrdepot. Da die bestehenden Depots zu klein sind, müssen bei Neubeschaffungen teil-
weise teure Spezialanfertigungen gekauft werden. Keines der bestehenden Depots ist in der 
Lage, Ausbildungskurse, Schulungen und Trainings adäquat durchzuführen. Die derzeitige de-
zentrale Verwaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen und Material ist ineffektiv und teuer. 
Die dezentralen Standorte unterschiedlicher Grösse decken deshalb die zukünftigen Bedürf-
nisse nur ungenügend ab. Aus diesem Grund hat der Feuerwehrzweckverband eine mehrstu-
fige Standortevaluation für einen neuen zentralen Feuerwehrstützpunkt im Flaachtal erarbei-
tet. Dabei wurden die vielschichtigen räumlichen und betrieblichen Anforderungen an einen 
regionalen Feuerwehrstützpunkt sowie die übergeordneten Anforderungen an einen solchen 
Stützpunkt gemäss den Vorgaben des Bundes und der kantonalen Gebäudeversicherung 
(GVZ) erhoben. Auch wurde der Kanton ARE in die Standortsuche miteingebunden und zu 
Stellungnahmen zum Standortevaluationsprozess eingeladen.  
 
Die Standortevaluation und die Prüfung diverser Alternativstandorte kommt zum Schluss, dass 
der Bau eines zentralen Feuerwehrdepots die richtige und geeignete Massnahme ist, damit 
die Feuerwehr ihren Auftrag gemäss den Standards und Vorgaben erfüllen kann. Nach der 
Evaluation möglicher Standorte für ein neues zentrales Feuerwehrdepot wurde der Standort 
Berg Türli als optimaler Standort für ein zukünftiges zentrales Feuerwehrdepot identifiziert. Der 
im Rahmen der Standortevaluation ermittelte Standort für das neue Feuerwehrdepot Flaachtal 
liegt ausserhalb der Bauzonen am südlichen Dorfeingang der Gemeinde Berg am Irchel.  
 
Eine umfassende Interessenabwägung im 
Rahmen der Standortevaluation kommt zum 
Schluss, dass der Schutz von Menschenleben, 
Sachwerten und insbesondere auch wertvoller 
historischer Bausubstanz höher zu gewichten 
ist als die negativen Auswirkungen auf das be-
nachbarte Ortsbild von Berg am Irchel (vgl. In-
teressenabwägung unten sowie Bericht: 
«Standortevaluation regionaler Stützpunkt, 
Zweckverband Feuerwehr Flaachtal»).  
 
Gemäss kantonalem Richtplan kann Landwirt-
schaftsland für öffentliche Zwecke und andere 
Sondernutzungen durchstossen werden. Mit 
dem entsprechenden Eintrag im regionalen 
Richtplan als Anlage für «weitere öffentliche 
Dienstleistungen – Sicherheit» werden auf re-
gionaler Ebene die entsprechenden Rahmen-
bedingungen geschaffen. Der ZPW ist es je-
doch ein Anliegen, dass bei der Realisierung 
des neuen Feuerwehrdepots am Standort Türli 
folgende Auflagen erfüllt werden:  
- Die beanspruchten Fruchtfolgeflächen 

sind zu kompensieren. 

 

Abb. 52: Standortvorschlag neuer Feuerwehr-
stützpunkt Berg am Irchel (Quelle: 23.02.2023, 
Bericht Standortevaluation regionaler Stütz-
punkt) 
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- Die Gebäudegrundfläche sowie die Umgebungsflächen sind auf das betrieblich notwen-
dige Minimum zu reduzieren und eine qualitätsvolle Integration in die bestehende 
Dorfstruktur und das Landschaftsbild ist zu gewährleisten. 

- Die beanspruchten Flächen ausserhalb der Bauzonen sind zu kompensieren. 
 
Die Kompensation der Fruchtfolgeflächen erfolgt gemäss den kantonalen Bestimmungen. Da-
mit die hohen gestalterischen Anforderungen erfüllt werden können, ist die Durchführung ei-
nes Konkurrenzverfahrens (z.B. Architekturwettbewerb) vorgesehen. Anschliessend sollen die 
Qualitäten mit einem Gestaltungsplan grundeigentümerverbindlich gesichert werden. Die 
Kompensation der beanspruchten Flächen ausserhalb der Bauzonen wird schliesslich im Rah-
men einer Absichtserklärung zwischen den Verbandsgemeinden des Feuerwehrzweckverban-
des verbindlich geregelt. 
 
 
Interessenermittlung und -bewertung 

a) Schutzziel Feuerwehr  
 
Interessenermittlung: Der Feuerwehr obliegt der Schutz der Bevölkerung sowie der Sach-
werte bei Bränden, Explosionen, Elementarereignissen und Erdbeben (§ 16 Abs. 1 FFG).  
 
Interessenbewertung gemäss Stellungnahme GVZ: «Im Einsatzgebiet des Feuerwehr-
Zweckverbandes Flaachtal ist sehr viel ältere und erhaltenswerte bzw. geschützte Bausub-
stanz vorhanden, die in einem Ereignisfall ein raschestmögliches Eingreifen der Feuerwehr er-
fordert. Das bedeutet, dass neben der Ausrüstung auch die bauliche Infrastruktur eine Erfül-
lung der Leistungsvorgaben GVZ ermöglichen muss. Der geforderte Schutz der Bausubstanz 
durch eine schnelle und effektive Intervention ist in jedem Fall und gleichzeitig auch ein Schutz 
von Mensch und Tier, der in den Prioritäten am höchsten zu werten ist» (vgl. Stellungnahmen 
GVZ, Anhang G, Bericht Standortevaluation regionaler Stützpunkt). 
 
Das Schutzziel der Feuerwehr zu erfüllen, ist im vorliegenden Fall von hohem Interesse, da 
der Schutz von Leben höher zu gewichten ist als der Erhalt von Sachwerten oder immateriel-
len Werten.  

b) Pflicht zur Schaffung eines zentralen regionalen Depots zur Erfüllung der  
Leistungsvorgaben  

 
Interessenermittlung: In Kapitel 4.3 und 4.4 des Berichts zur Standortevaluation regionaler 
Stützpunkt legen die GVZ und die Feuerwehr nach verschiedenen Gesichtspunkten detailliert 
dar, weshalb nur ein Stützpunkt am richtigen Ort die aktuellen und die zukünftigen Anforderun-
gen an einen effizienten, effektiv einsatz- und leistungsfähigen sowie zweckmässig organisier-
ten Dienst erfüllen kann. In den Leistungsvorgaben der Vollzugsverordnung wird bestimmt:  
- Die Einsatzzeiten der nachfolgenden Bestimmungen beginnen ab Alarmierung (Pagermel-

dung) und enden, wenn die Feuerwehr in der vorgeschriebenen Mannschaftsstärke samt 
persönlicher Schutzausrüstung und Einsatzmaterial am Einsatzort bereit ist. (§ 7) 

- Der Einsatzauftrag ist massgebend für die personelle und materielle Ausstattung des Erst-
Einsatzelements. Die Einsätze in Zusammenhang mit Gebäuden so organisiert, dass das 
Ersteinsatzelement mit mindestens 10 AdF nach Alarmierung innerhalb folgender Richt-
zeiten an der Einsatzstelle eintrifft: 

- bis 10 Minuten in überwiegend dicht besiedeltem Gebiet, 
- bis 15 Minuten in überwiegend dünn besiedeltem Gebiet. 
- bis 30 Minuten nach Alarmierung steht die Feuerwehr mit mindestens 30 AdF im Einsatz.  
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- Die Richtzeiten sind jeweils innerhalb eines Kalenderjahres in mindestens 80% aller Eins-
ätze einzuhalten. Abweichungen von den Leistungsvorgaben sind nur aufgrund besonde-
rer Einsatzbedingungen wie Witterung, Strassenverhältnisse, Paralleleinsätze usw. zuläs-
sig. (§ 8) 
 

Interessenbewertung: In der Evaluation wurden zuerst alle fünf bestehenden Depots geprüft 
und beurteilt. Anschliessend wurde in den Bauzonen aller Verbandsgemeinden Grundstücke 
gesucht, welche nicht / teilweise überbaut sind oder ein realistisches Umnutzungspotenzial 
aufweisen. Drei Areale in Gräslikon und Buch wurden gefunden, sie können gemäss Standor-
tevaluation aber die Anforderungen in mehrere Hinsichten nicht erfüllen. Ganz wesentlich ist 
dabei, zusammen mit drei weiteren Grundstücken in Dorf, Volken und Flaach, die zu deutlich 
nicht erfüllbare Erreichbarkeit. Schliesslich wurden ein Grundstück in Gräslikon Punt und zwei 
in Berg Pünt, ausserhalb Bauzone, nochmals eingehend geprüft.  
 
Stellungnahme GVZ: Die Leistungsvorgaben von § 8 Abs. 1 lit. a. sind rechtsverbindlich und 
auch in Ausnahmefällen nicht verhandelbar, da der Schutz von Bevölkerung und Sachwerten 
übergeordnete Interessen darstellen. Die Vorgabe von lit. b. (15 Minuten in dünn besiedeltem 
Gebiet) kommen im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung. Bereits im Schreiben der GVZ 
vom 15. Mai 2022 wurde betont, dass das Siedlungsgebiet (Kernzone) im Flaachtal als "dicht 
besiedelt" gilt. insbesondere die historischen Kernzonen mit geringen Gebäudeabständen und 
viel brennbarer Bausubstanz beinhalten grosse Risiken für materielle und kulturelle Schäden. 
Ebenso ist die 80%-Formulierung der Einhaltung der Vorgaben (Abs. 3) sehr eng auszulegen. 
Sie gilt – gemessen über ein Kalenderjahr – nur für temporäre Ereignisse, die in diesem Ab-
satz definiert sind. Diese Formulierung kann also nicht pauschal für einen unvorteilhaften 
Standort eines Feuerwehrdepots angewendet werden.  
 
Gemeinsam mit der GVZ kommen die FW-Kommission, die FW-Organisation und das mit der 
Standortevaluation beauftragte Planungsbüro zum Schluss, dass die Erreichbarkeit aller Ver-
bandsgemeinden nur ab dem Standort Berg Türli erfüllt werden kann. Die FW-Fahrzeuge ent-
sprechen dem aktuellen Stand der Technik in Bezug auf Bauart, Motorstärke usw., eine Ver-
kürzung der berechneten Fahrzeiten kann nicht in Betracht bezogen werden.  
 
Die Option zur Realisierung von zwei neuen Depots, getrennt für die Gemeinden im Tal und 
am Berg, ist ebenfalls geprüft worden. Es wurde einerseits erkannt, dass beim Bau eines 
neuen Depots z.B. in Flaach die Distanz zur Feuerwehrorganisation Andelfingen sehr klein ist 
und die Einsatzgebiete sich stark überschneiden (Stn GVZ, 18.11.19). Andererseits wären ver-
schiedene Anlageteile (Infrastruktur, Dekontamination) doppelt zu erstellen und insbesondere 
Rekrutierung, Beschaffung, Wartung usw. sowie die Aufteilung von Material und Mannschaft 
stark erschwert und eingeschränkt.  
 
Grundsätzlich ist die wichtigste Aufgabe der Feuerwehr das Retten von Leben (Menschen und 
Tiere). Eine hohe Sicherheitsstufe für Menschen führt aber gleichzeitig auch zu einer besseren 
Sicherung von materiellen Werten, insbesondere in den schützenswerten Ortsbildern. Der 
Bevölkerungsschutz hat daher höchste Bedeutung und geht einem einschränkenden Ortsbild-
schutz vor.  

c) Innenentwicklung und Standortanforderungen  
 
Interessenermittlung: Die übergeordneten planungsrechtlichen Ziele und Vorgaben finden 
sich im Raumplanungsgesetz (Auszug der für das Vorhaben am meisten zutreffenden Bestim-
mungen). Dazu gehören namentlich u.a. der haushälterische Umgang mit dem Boden, die 
Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, 
das Schaffen kompakter Siedlungen (Art. 1 RPG, Ziele). Des Weiteren sollen sich Siedlungen, 
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Bauten und Anlagen in die Landschaft einordnen, und für öffentliche und im öffentlichen Inte-
resse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen (Art. 3 RPG, 
Planungsgrundsätze).  
 
Der Vorschlag des Standortes Berg Türli erfolgt gestützt auf die nachfolgenden Bestimmungen 
im Kantonalen Richtplan.  
- «Das Landwirtschaftsgebiet kann für öffentliche Aufgaben und andere spezielle Nutzun-

gen durch Festlegungen in überkommunalen Richtplänen oder durch die Festsetzung von 
Freihaltezonen, Erholungszonen oder Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen in der 
Nutzungsplanung «durchstossen» werden. Hierfür sind die unter Pt. 3.2.3 a) genannten 
Kriterien zu erfüllen.» (Kantonaler Richtplan, 18.09.2015, Pkt. 3.2.2) 

- «Der Kanton gewährleistet, dass im Rahmen der Genehmigung von Planungsmassnah-
men zur Durchstossung des Landwirtschaftsgebietes hohe Anforderungen an die Interes-
senabwägung gestellt werden. Es ist darzulegen, weshalb die betreffenden Nutzungen 
nicht zweckmässig innerhalb des Siedlungsgebietes untergebracht werden können. Wer-
den Fruchtfolgeflächen beansprucht, so sind diese zu kompensieren.» (Kantonaler Richt-
plan, 18.09.2015, Pkt. 3.2.3 a)  

 
Die Schaffung eines zentralen Feuerwehrdepots ist eine wichtige öffentliche Aufgabe. Dass 
der neue Stützpunkt nicht innerhalb des Siedlungsgebietes realisiert werden kann, wird im Be-
richt: «Standortevaluation regionaler Stützpunkt, Zweckverband Feuerwehr Flaachtal» u.a. 
aufgrund der Leistungsvorgaben GVZ detailliert nachgewiesen.  
 
Interessenbewertung: Das Ziel des Feuerwehrzweckverbandes hat zu jeder Zeit darin be-
standen, innerhalb der Bauzonen in den Verbandsgemeinden eine geeignete Fläche für den 
regionalen Stützpunkt zu finden. Dazu wurde als Grundlage für die Evaluation folgender Krite-
rienkatalog erarbeitet.  
- Lage in der Bauzone 
- Lage im Dorf (inmitten, am Rande, Beeinträchtigung Wohnumfeld) 
- Einordnung in das Siedlungs- / Orts- und Landschaftsbild 
- Erschliessung / Zufahrt (Sicherheit, Neigung, Dimensionierung) 
- Erreichbarkeit aller Verbandsgemeinden ab Alarmierung innert gesetzlicher Frist 
- Einordnung in die Topografie (Schaffung einer ortsbildverträglichen, ebenen Fläche)  
- ausreichende verfügbare Fläche  
 
In einer ersten Phase wurden zuerst alle bestehenden Standorte der Feuerwehrdepots ge-
prüft. Anschliessend sind potenzielle Standorte innerhalb der Bauzonen untersucht worden, 
d.h. nicht überbaute oder umstrukturierungswürdige Grundstücke. Ein Standort in der 
Bauzone konnte nicht gefunden werden. In dritter Priorität ist die Suche auf Standorte aus-
serhalb der Bauzone ausgedehnt worden; aufgrund der Leistungsvorgaben (Erreichbarkeit) 
wurden nur Areale angrenzend an die Bauzone von Buch, Gräslikon und Berg geprüft. Die 
Zwischenbeurteilung lieferte folgende eindeutigen Erkenntnisse:  
 
Ausschlusskriterien Buch Landischeune: 
- zu dominante Volumetrie im Ortsbild, insbesondere auch aufgrund Topografie  
- dreiseitig umschliessendes Wohnumfeld 
-  Gemeinden Flaach, Volken und Dorf nicht innert Zeitvorgabe erreichbar  
Ausschlusskriterien Gräslikon Punt: 
- Unwegbarkeit der erforderlichen Gewässerausdolung, weiträumige Auswirkungen 



Teilrevision 2023 – Erläuternder Bericht und Bericht zu den Einwendungen 

Regionaler Richtplan Zürcher Weinland 37 

- Verfügbarkeit des Areals 
- Gemeinde Dorf sowie Teile von Flaach und Volken nicht innert Zeitvorgabe erreichbar  
Zuschlagskriterien für weitere Abklärung Berg Türli: 
- Lage direkt an Kantonsstrasse 
- Lage am Ortsrand vor Gewerbebetrieb, kein Wohnumfeld beeinträchtigt 
- Gebiet für Erweiterung Siedlungsgebiet im Rahmen Überarbeitung Kantonaler Richtplan 

seitens ARE positiv beurteilt (Einschränkung / Ausschluss wegen Fluglärm) 
- alle Gemeinden des Zweckverbandes innert Zeitvorgabe erreichbar  
 
Der nun geplante Standort Berg Türli liegt ausserhalb der Bauzone und ausserhalb des Sied-
lungsgebietes gemäss kantonalem Richtplan bzw. in der kantonalen Landwirtschaftszone. Er 
erfüllt als einziger die gesetzlichen Anforderungen (Leistungsvorgaben vgl. Kapitel 4.3 und 
5.1.2), womit das übergeordnete öffentliche Interesse massgeblich begründet ist.  
In einem ersten Schritt soll der regionale FW-Stützpunkt im regionalen Richtplan Weinland 
eingetragen werden. Damit die Erfüllung der hohen qualitativen Anforderungen an das Bau-
werk sichergestellt ist, wird anschliessend ein Konkurrenzverfahren durchgeführt (z.B. Archi-
tekturwettbewerb).  
 
Damit die geforderten Qualitäten grundeigentümerverbindlich gesichert sind, wird schliesslich 
ein Gestaltungsplan, voraussichtlich gleichzeitig mit der Einzonung in eine ÖBA, festgesetzt 
(Gemeindeversammlung).  
 
Mit der Anpassung der Nutzungsplanung wird auch die Kompensation der Fruchtfolgeflächen 
und eine allfällige flächengleiche Auszonung (an anderem Ort) bearbeitet.  

d) Verkehr  
 
Interessenermittlung: Damit die Feuerwehrfahrzeuge ihren Dienst zu jeder Jahres- und Ta-
geszeit erfüllen können, sind sie auf sichere Strassenverbindungen angewiesen. Einerseits 
sind es die Einsatzfahrzeuge, welche ausreichend dimensionierte Strassen mit uneinge-
schränktem Winterdienst erfordern. Anderseits betrifft das ebenso die teilweise in Privatfahr-
zeugen einrückenden Angehörigen der Feuerwehr. Der Standort Berg Türli liegt am Ortsrand 
und direkt an der Kantonsstrasse. Die Zufahrt ab Kantonsstrasse zu verschiedenen, geprüften 
Standorten weist schwerwiegende Nachteile auf in Bezug auf Sicherheit, Beeinträchtigen 
Wohnumfeld (inkl. Kindergarten, Schule), Neigung und Dimensionierung (Ausbaumöglichkeit).  
Stellungnahme GVZ: Die erwähnten 10 Minuten der Leistungsvorgabe beinhalten auch das 
Einrücken der AdF ins Feuerwehrdepot. «Als Milizorganisation ist der Feuerwehr-Zweckver-
band Flaachtal deshalb auf möglichst gut zugängliche Wege zu einem zentral gelegenen De-
pot angewiesen. Beim Einrücken ins Depot im Alarmfall haben die AdF keinerlei Sonderrechte 
im Strassenverkehr, sondern haben sich an die geltende Rechtsordnung zu halten. Erst beim 
Ausrücken mit den Feuerwehrfahrzeugen kommen die Regelungen über den Einsatz des Son-
dersignals zur Anwendung.»  
 
Interessenbewertung: Der geplante Standort Türli ist direkt ab der Hauptstrasse erschlossen, 
welche als Nord-Süd-Achse die Berggemeinden mit Flaach im Tal verbindet. Dies ist einer-
seits erforderlich, damit alle Verbandsgemeinden rechtzeitig erreicht werden können. Ander-
seits werden mit der Lage an Kantonsstrasse und Ortsrand nachteilige Auswirkungen auf die 
Wohnquartiere weitgehend vermieden. Diese müssen von ausrückenden, mit akustischen 
Warnsignalen ausgerüsteten Fahrzeugen (Martinshorn) nicht durchfahren werden. Ebenso 
sind sie verschont von erheblichen Licht- und Lärmemissionen des Übungsbetriebes an ca. 40 
Abenden pro Jahr.  
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Das Interesse der guten Verkehrsanbindung geniesst im vorliegenden Prozess hohe Priorität, 
da es die Einhaltung der Zeitvorgaben der GVZ sicherstellt und damit den Schutz von Men-
schenleben verbessert.  

e) Lärm  
 
Interessenermittlung: Gemäss § 29 LSV dürfen neue Bauzonen für Gebäude mit lärmemp-
findlichen Räumen und neue, nicht überbaubare Zonen mit erhöhtem Lärmschutzbedürfnis nur 
in Gebieten ausgeschieden werden, in denen die Lärmimmissionen die Planungswerte nicht 
überschreiten oder in denen diese Werte durch planerische, gestalterische oder bauliche Mas-
snahmen eingehalten werden können.  
 
Im vorliegenden Fall sind die relevanten Lärmquellen gemäss GIS-Browser des Kantons Zü-
rich der Strassenlärm und der zivile Fluglärm. Im vorliegenden Fall sind nur wenige Räume 
des neuen Feuerwehrmagazins als lärmempfindlich zu klassieren (Büros, Ausbildungsraum, 
allfällige Co-Working-Arbeitsplätze). Sollte sich bei der Detailabklärung zeigen, dass die Lärm-
belastung die relevanten Grenzwerte auf der Strassenseite überschreitet, können diese Nut-
zungen auf der strassenabgewandten Seite angeordnet werden. 
 
Ein Feuerwehrmagazin wird gemäss Beurteilung der Fachstelle Lärm des Kantons Zürich als 
mässig störend eingestuft. Ein Feuerwehrmagazin ist also in einer reinen Wohnzone nicht 
möglich, da hier nur nicht und wenig störende Nutzungen zulässig sind.  
 
Der durch die im Einsatzfall genutzten Sirenen verursachte Lärm sowie der Lärm der regel-
mässigen Übungen gehören zur Kategorie Alltagslärm. Für diese sind gemäss LSV keine ein-
zuhaltenden Grenzwerte definiert. Sirenen müssen aber zur Erfüllung ihrer Aufgabe eine ge-
wisse Lautstärke aufweisen. Selbstverständlich werden sie zurückhaltend eingesetzt. Zur Ge-
währleistung der Sicherheit der AdF sowie anderer Verkehrsteilnehmer kann aber nicht auf ih-
ren Einsatz verzichtet werden. Der Einsatz einer Sirene kann in der Nacht zu einer Aufwachre-
aktion führen. Geschieht dies häufiger, führt dies langfristig für die Betroffenen zu einer einge-
schränkten Schaltqualität und sogar zu physischen und psychischen Auswirkungen.  
 
Interessenbewertung: Das Thema Lärm hat im vorliegenden Projekt mittlere Priorität. Der 
neue Standort ist so zu wählen, dass negative Auswirkungen auf die angrenzende Bebauung 
(Wohngebiete) reduziert werden können.  

f) Denkmalschutz  
 
Interessenermittlung: Bei Schutzobjekten handelt es sich gemäss § 203 Abs. 1 lit. c PBG um 
«Ortskerne, Quartiere, Strassen und Plätze, Gebäudegruppen, Gebäude und Teile sowie Zu-
gehör von solchen, die als wichtige Zeugen einer politischen, wirtschaftlichen, sozialen oder 
baukünstlerischen Epoche erhaltungswürdig sind oder die Landschaften oder Siedlungen we-
sentlich mitprägen, samt der für ihre Wirkung wesentlichen Umgebung». Diese sind durch ge-
eignete Schutzmassnahmen vor Beeinträchtigungen zu schützen (§ 207 Abs. 1 PBG).  
Gemäss KOBI handelt es sich bei den Bäumen am Südrand des Parks (entlang der Kantons-
strasse) um markante Einzelbäume. Diese sind also selbst Bestandteil des schützenswerten 
Ortsbildes.  
 
Interessenbewertung: In der Stellungnahme des ARE bezieht sich die kantonale Denkmal-
pflege auf das überkommunale Schutzobjekt Schloss und dessen Sichtachse auf den anstei-
genden Hang des Irchel (Stellungnahme ARE S. 5, vgl. Kap. 4.1 und Inventar S. 8): «Mit dem 
geplanten Feuerwehrstützpunkt wurde diese Sichtachse geschlossen, was die Wirkung der 
Gesamtanlage von Schloss Berg beeinträchtigen würde. Allerdings ist die Achse heute nur 
noch bedingt nachvollziehbar, da der Park durch Baumpflanzungen entlang der Hauptstrasse 
geschlossen ist und zudem ein Gewerbebetrieb auf der gegenüberliegenden Strassenseite 
bereits empfindlich in die Blickachse hineinragt.» Das Feuerwehrgebäude wird die direkte 
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Sichtbeziehung Schloss – Irchel am westlichen Rand beeinträchtigen. In entgegengesetzter 
Richtung kann der Stützpunkt in die Sichtachse hineinragen, wenn der Beobachter am Wald-
rand (Holzacker) im Südwesten des Dorfes in Richtung des Schlosses blickt. (Hinweis: Die 
NHK hat beim Augenschein diesen Ort aufgesucht.) Auf der Kantonsstrasse ist dies jedoch nie 
der Fall. Die Denkmalpflege gelangt daher zu diesem Fazit: «Angesichts dieser heutigen Situ-
ation fallen die Auswirkungen des geplanten Neubaus auf das Denkmalschutzobjekt Schloss 
Berg nicht übermässig ins Gewicht.»  
 
Das Interesse des Denkmalschutzes hat im vorliegenden Projekt mittlere Priorität, da die zu 
schützende Sichtachse bereits durch frühere Eingriffe und zusätzlich durch die dichte Bepflan-
zung auf dem Gelände des Schlosses bereits nur noch eingeschränkt nachvollziehbar ist. Im 
Projektwettbewerb zum Feuerwehrgebäude wird die Schonung der Sichtachse nochmals the-
matisiert (Ausrichtung, Anordnung, Freiraumflächen).  

g) Ortsbildschutz  
 
Interessenermittlung: Gemäss Art. 1 NHG sind «das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, 
die geschichtlichen Stätten sowie die Natur- und Kulturdenkmäler des Landes zu schonen, zu 
schützen sowie ihre Erhaltung und Pflege zu fördern». Der Bund erstellt dazu Inventare über 
Objekte von nationaler Bedeutung (Art. 5 NHG). «Durch die Aufnahme eines Objektes von na-
tionaler Bedeutung in ein Inventar des Bundes wird dargetan, dass es in besonderem Masse 
die ungeschmälerte Erhaltung, jedenfalls aber unter Einbezug von Wiederherstellungs- oder 
angemessenen Ersatzmassnahmen die grösstmögliche Schonung verdient.» (Art. 6 Abs. 1 
NHG). Die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Ortsbildes in das Inventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz werden in der VISOS Art. 7 definiert. Dabei werden die Ortsbil-
der nach Lagequalität, räumlichen Qualitäten und architekturhistorischen Qualitäten beurteilt 
(Art. 8 VISOS). Die Kantone sind verpflichtet das ISOS zu berücksichtigen bei ihren Planun-
gen (Art. 11 VISOS). Auch hier kommt wiederum § 203 PBG zur Anwendung.  
 
Berg am Irchel ist sowohl im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von natio-
naler Bedeutung ISOS als auch im Kantonalen Inventar der Ortsbilder von überkommunaler 
Bedeutung KOBI verzeichnet.  
 
ISOS 
Der Standort liegt im südlichen Freiraum III mit Erhaltungsziel a, beschrieben als «Weites 
Wies- und Ackerland in Geländekammer, zum Thurtal durch Hubel mit Rebhang abgegrenzt, 
südlich der Ausfallstrasse bis zum Waldrand des Irchels leicht ansteigend, wenige Aussiedler-
höfe».  
 
Nördlich und westlich davon liegen zwei überbaute Umgebungszonen IV mit dem Erhaltungs-
ziel b und folgender Beschreibung: «Ein- und Zweifamilienhäuser mit individuellem Erchei-
nungsbild sowie Sägerei- und Holzbaubetrieb mit grossvolumigen Satteldachbauten am Rand 
des alten Dorfkerns.»  
 
Die Beschriebe des ISOS würdigen vor allem den historischen Ortskern in Bezug auf Bauten 
und Freiräume, die Siedlungskante im Norden über Flaach, den Kirchenbezirk und die beiden 
Schlösser. Zum südlichen Freiraum Türli findet sich folgende Bewertung:  
«Einbettung der bewegten Dachlandschaft des Dorfkerns mit dem vorgelagerten Schloss in 
das nach Süden sich ausbreitende, zum Waldsaum des Irchels ansteigende Wies- und Acker-
land. Beide Schlossgruppen mit Fernwirkung, dazwischen grosser Rebhang.»  
Gemäss ISOS sind für den Bereich Türli folgende Schutzziele anzustreben: Die Freifläche 
südlich angrenzend an den Siedlungsrand mit Sägereibetrieb ist als Wies- und Ackerland bis 
zum Waldrand zu erhalten. 
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Abb. 53: Auszug ISOS Berg am Irchel, 2. Fassung 2013 

 
 
KOBI 
Das Kantonale Inventar der Ortsbilder von überkommunaler Bedeutung konzentriert sich 
ebenfalls auf den engeren, historischen Dorfkern. Das Areal des Schlosses ist als «Baugruppe 
mit speziellen Merkmalen» violett bandiert, der zugehörige Garten und die südliche Wiese sind 
als «wichtige Freiräume (innerhalb und angrenzend an die Siedlung)» grün schraffiert. Die 
mächtigen Bäume am Südrand und im Park sind als «markante Bäume / Baumgruppen» ein-
getragen. Wie die NHK festgehalten hat, fehlt in der Karte u.a. eine Aussage zum Freiraum 
Türli (Abgleich mit ISOS).  
 
Des weiteren mach das KOBI folgende Aussage: «Den südöstlichen Rand der Bebauung bil-
det das Schloss Berg. Die Schloss- und Wirtschaftsbauten sowie die Orangerie sind am nördli-
chen Rand des Grundstückes U-förmig angeordnet und öffnen sich auf einen grossen Park. 
Dieser dominiert mit seinen riesigen Laubbäumen den südlichen Dorfeingang.» Sowie wird 
festgehalten: «Auf der gut einsehbaren Ost- und Südseite dominiert der Schlosspark den Orts-
bildrand. Diese Wirkung wird auf der Südseite durch den Sägereibetrieb beeinträchtigt, der 
westlich des Parks an die Hauptstrasse grenzt. Die Neubaugebiete im Westen liegen bezüg-
lich des alten Kerns ortsbaulich weniger empfindlich. […] Der hufeisenförmige Siedlungsraum 
mit seinem geschlossenen Bebauungsrand wird durch Neubauten am westlichen und insbe-
sondere am südlichen Siedlungsrand zunehmend verändert. Der Sägereibetrieb am südlichen 
Ortsbildrand beeinträchtigt optisch den Schlosspark und die Silhouette des Kirchenbezirks. (S. 
3) […] Die wichtige Freihaltung der unverbauten Nahumgebung am Ortseingang östlich der 
Hauptstrasse (Umgebung des Schlosses) ist durch eine Erweiterung der angrenzenden Frei-
haltezone anzustreben.» Ziel des Ortsbildschutzes ist es folglich, den südlichen Ortsbildrand 
aufzuwerten und die Wirkung des Schlossparks und die Silhouette des Kirchenbezirks zu ver-
stärken.  
 
Gutachten NHK: Die Aussagen im Gutachten der Kantonalen Natur- und Heimatschutzkom-
mission NHK sind im Bericht Standortevaluation regionaler Stützpunkt und in dessen Anhang 
(Anhang E) abgebildet. Die NHK gelangt in ihrem Gutachten zur ablehnenden Beurteilung aus 
folgenden Gründen:  
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- der Standort liegt im Freiraum, welcher gemäss ISOS als Kulturland oder Freifläche zu er-
halten ist;  

- das Feuerwehrgebäude würde wie der bestehende Sägereibetrieb «die Sicht auf das 
Ortsbild verstellen und die Wirkung von Schlossanlage und Kirchenbezirk beeinträchti-
gen»;  

- das neue Gebäude würde in die Sichtachse des Schlosses zu liegen kommen;  
- der Neubau würde «den Siedlungsrand mit einer unverständlichen «Ausstülpung» der 

Bauzone verunklären» und keinen sanften Übergang zur Landschaft bilden, wie dies mit 
Gärten und Bäumen dem ruralen Charakter entspricht.  
 

Interessenbewertung: Bei uneingeschränkter Berücksichtigung der übergeordneten gesetzli-
chen und planerischen Vorgaben ist ein neues Feuerwehrmagazin am Standort Türli aus Sicht 
des Ortsbildschutzes nicht möglich.  
 
Zum Erhaltungsziel a des Freiraumes III Türli schreibt das ISOS vor: «Kein Baugebiet»  
 
Stellungnahme ARE: «Besteht ein wesentliches öffentliches Interesse, bspw. des Ortsbild- 
und Landschaftsschutzes, kann mit der Zonenzuweisung festgelegt werden, dass für be-
stimmte Teilbereiche ein Gestaltungsplan aufgestellt werden muss (§ 48 Abs. 3 PBG). Das öf-
fentliche Interesse des Ortsbild- und Landschaftsschutzes beim Standort «Türli» wird als ge-
geben angesehen. Mit der Zuweisung zu einer OeBA-Zone ist eine Gestaltungsplanpflicht 
festzulegen. Die Ziele der Gestaltungsplanpflicht sind in der Bau- und Zonenordnung näher zu 
beschreiben.»  
 
Das Interesse des Ortsbildschutzes hat im vorliegenden Prozess mittlere Priorität. Zudem trägt 
der neue Feuerwehrstandort auch entscheidend zu einem verbesserten Schutz der schützens-
werten Ortsbilder im Verbandsgebiet bei.  

h) Umwelt und Gewässer  
 
Interessenermittlung: Oberflächengewässer und Grundwasservorkommen sind durch pas-
sende Massnahmen vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Die entsprechenden Vorga-
ben finden sich im Gewässerschutzgesetz (GSchG). So ist es grundsätzlich untersagt, 
«Stoffe, die Wasser verunreinigen können, mittelbar oder unmittelbar in ein Gewässer einzu-
bringen oder sie versickern zu lassen» (Art. 6 GSchG). Daher besteht eine Anschlusspflicht an 
die öffentliche Kanalisation (Art. 11 Abs. 1 GSchG). «Die Kantone teilen ihr Gebiet nach der 
Gefährdung der ober- und der unterirdischen Gewässer in Gewässerschutzbereiche ein» (Art. 
19 GSchG). Zudem ist für oberirdische Gewässer ein ausreichender Gewässerraum festzule-
gen, welche der Erfüllung der folgenden Funktionen dient: den natürlichen Funktionen der Ge-
wässer; dem Schutz vor Hochwasser und der Gewässernutzung (Art. 36a GSchG).  
 
Am vorgesehenen Standort Türli bestehen keine Einschränkungen durch Grundwasser oder 
allfällige Oberflächengewässer. Die Erschliessung mit Werkleitungen, der Kanalisationsan-
schluss und die Meteorwasserversickerung sind gewährleistet.  
 
In Bezug auf den potenziellen Stützpunkt-Standort Gräslikon Punt wurden die Hindernisse und 
Schwierigkeiten erläutert, welche das eingedolte Gewässer generiert. Das Feuerwehrgebäude 
könnte nur nach einer Ausdolung des Baches realisiert werden, was eine wesentliche Zusatz-
fläche beanspruchen und im weiteren, offengelegten Bachverlauf mehrere Grundeigentümer 
betreffen würde. Das aufwändige Verfahren und die Realisierung des Depots könnten nicht 
innert nützlicher Frist abgeschlossen werden.  
 
Interessenbewertung: Es wurde erkannt, dass eine Bachöffnung nur im Rahmen eines 
grossräumigen Projektes erfolgen könnte. Dieses wäre jedoch mit grossen Unsicherheiten in 
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Bezug auf die Verfügbarkeit des Areals und der erforderliche Gewässerräume, aber auch in 
Bezug auf die unverhältnismässigen Kosten und den Verlust von bis ca. 2 ha zu kompensie-
render Fruchtfolgefläche. Der Ausschluss des Standortes (Gräslikon Punt) erfolgte jedoch fast 
zwangsläufig und vor allem aufgrund der Tatsache, dass Teile von Flaach und Volken sowie 
gesamthaft Dorf nicht innert der gesetzlichen Frist im Ersteinsatz erreicht werden können. 
Diese Bedingung ist gemäss GVZ für einen neuen Stützpunkt wie bereits erwähnt nicht ver-
handelbar.  
 
Das Interesse von Umwelt und Gewässer hat im vorliegenden Projekt tiefe Priorität, da keine 
schützenswerten Objekte (Grundwasser, Gewässer etc.) vom vorliegenden Projekt bzw. dem 
bevorzugten Standort Berg Türli betroffen sind.  

i) Landschaftsschutz  
 
Interessenermittlung: Die Grenze der im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenk-
mäler von nationaler Bedeutung (BLN) verläuft gut 400 m südlich entlang der Höhenlinien. 
Das Gebiet Irchel westlich Rhein ist im Kantonalen Richtplan weiträumig als Landschaftsförde-
rungsgebiet eingetragen (Nr. 20). Zudem befindet sich das Gebiet direkt angrenzend an das 
Inventarobjekt Agrarlandschaft zwischen Neftenbach und Flaach des kantonalen Inventars der 
Landschaftsschutzobjekte, ist aber selbst nicht Bestandteil des Objektes. Im Regionalen Richt-
plan sind für das Gebiet Türli keine individuellen Förderungsziele festgelegt.  
 
Interessenbewertung: Aufgrund von Distanz und Höhenunterschied zum BLN-Gebiet werden 
durch das Bauvorhaben keine Interessen tangiert. Ebenso sind infolge der bisherigen, intensiv 
landwirtschaftlichen Nutzung keine erhöhten Einschränkungen in Bezug auf die Ziele der 
Landschaftsförderung zu erwarten.  
 
Das Interesse des Landschaftsschutzes hat im vorliegenden Projekt mittlere Priorität, da keine 
Schutzobjekte direkt vom Projekt betroffen sind. Zudem wird durch eine sorgfältige Gestaltung 
des Siedlungsrandes die aktuelle Situation verbessert.  

j) Bodenschutz und Fruchtfolgeflächen  
 
Interessenermittlung: Der Bund legt im Sachplan Fruchtfolgeflächen den Mindestumfang der 
Fruchtfolgeflächen und deren Aufteilung auf die Kantone fest (Art. 29 RPV). Die Kantone wei-
sen die Fruchtfolgeflächen der Landwirtschaftszone zu und zeigen in ihren Richtplänen dazu 
erforderliche Massnahmen auf. Fruchtfolgeflächen dürfen nur unter folgenden Bedingungen 
eingezont werden: a.) es handelt sich aus Sicht des Kantons um ein wichtiges Ziel, welches 
ohne die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen nicht sinnvoll erreicht werden kann und b.) 
sichergestellt wird, dass die beanspruchten Flächen nach dem Stand der Erkenntnisse optimal 
genutzt werden (Art. 30 Abs. 1bis RPV). Das vorgesehene Areal wird intensiv landwirtschaft-
lich genutzt und ist als Fruchtfolgefläche klassiert.  
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Abb. 54: Fruchtfolgeflächen (Quelle: GIS-Browser Kt. Zürich) 

 
 
Interessenbewertung: Grundsätzlich ist ein neues Feuerwehrmagazin am Standort Berg Türli 
nicht mit den Zielen des Bodenschutzes vereinbar. Zu bevorzugen wäre ein Standort in der 
Bauzone. Diese halten aber die nicht verhandelbaren Parameter der GVZ bezüglich Erreich-
barkeit nicht ein. Durch mehrere Projektoptimierungen wurde die durch das neue Feuerwehr-
magazin beanspruchte Fläche aber auf das Minimum reduziert. Am Standort Berg Türli wer-
den im Gegensatz z.B. zu Gräslikon Punt (zusätzlicher neuer Gewässerraum) nur ca. 2'200 
m2 FFF beansprucht. Mit der Einzonung ist die Aufwertung von Flächen zu planen und sicher-
zustellen (Stellungnahme ARE S. 6f). Im Grundbuch kann angemerkt werden, dass bei Auf-
gabe des Stützpunktes und keiner weiteren Verwendung im öffentlichen Interesse des Gebäu-
des oder der Fläche die ursprüngliche Bodenqualität wieder herzustellen ist.  
 
 
Interessenabwägung  
 
Um die Leistungsvorgaben der GVZ erfüllen zu können, ist die Realisierung des zentralen De-
pots des Feuerwehr-Zweckverbandes Flaachtal am Standort Berg Türli erforderlich. Bei die-
sem Areal treffen verschiedene übergeordnete Interessen aufeinander; sie sind gemäss Art. 3 
RPG sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Zudem muss der Kanton gewährleisten, «dass im 
Rahmen der Genehmigung von Planungsmassnahmen zur Durchstossung des Landwirt-
schaftsgebietes hohe Anforderungen an die Interessenabwägung gestellt werden. Es ist dar-
zulegen, weshalb die betreffenden Nutzungen nicht zweckmässig innerhalb des Siedlungsge-
bietes untergebracht werden können.» (kantonaler Richtplan, Pt. 3.2.2a).  
 
Systematische Standortevaluation und Dokumentation  
Im Rahmen der Evaluation und Vertiefung in mehreren Phasen wurde systematisch anhand 
der vorgängig festgelegten Beurteilungskriterien (vgl. Kap. 5.1.3 Bericht «Standortevaluation 
regionaler Stützpunkt», Zweckverband Feuerwehr Flaachtal) nach möglichen Standorten ge-
sucht, vorerst prioritär innerhalb von Siedlungsgebiet und Bauzonen. Trotz der teilweise nicht 
erfüllten Bestimmung zur Erreichbarkeit wurden auch Areale am Siedlungsrand in wenig emp-
findlichem Gebiet geprüft. Kein allenfalls möglicher Standort wurde allein aufgrund der Zeit-
Vorgabe vorzeitig ausgeschlossen.  
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Erfüllung der Leistungsvorgaben GVZ — Standortsicherung für öffentliche Interessen  
Das öffentliche Interesse am Areal Berg Türli ist besonders gross, weil einzig von diesem 
Standort alle Verbandsgemeinden rechtzeitig erreicht werden können. Mit diesem Stützpunkt 
kann das Hauptziel der Feuerwehr, der Schutz von Leib und Leben, am besten erfüllt werden. 
Zudem wird auch zukünftig die Erhaltung der geschützten Ortsbilder und der zahlreichen ge-
schützten Objekte im Verbandsgebiet wesentlich unterstützt bzw. sichergestellt. Die möglichst 
kurzen Anfahrtszeiten können entscheidend sein, dass eine Feuerausbreitung rechtzeitig ver-
hindert werden kann. Das Brandrisiko ist in den Kernzonen relativ gross aufgrund der engen 
Gebäudeabstände und der brennbaren Holzkonstruktionen. Die ebenfalls geprüfte Option zur 
Realisierung von zwei neuen Depots musste aufgrund zu grosser Einschränkungen bei der 
Organisation und bei den Ernstfall-Einsätzen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 5.1.2 Bericht: 
«Standortevaluation regionaler Stützpunkt», Zweckverband Feuerwehr Flaachtal). Kommt 
hinzu, dass sich damit der Einsatzbereich mit demjenigen der Feuerwehrorganisation Andel-
fingen überschneiden würde. Fazit GVZ: «Aus diesem Grund ist für die GVZ auch eine blosse 
Reduktion auf z.B. zwei Standorte weder erwünscht noch optimal.»  
 
Hohe Priorität  
Zusammenfassend ist die Erfüllung des gesetzlichen Leistungsauftrages der Feuerwehr zum 
Schutz der Bevölkerung und der Sachwerte aller Verbandsgemeinden als oberstes öffentli-
ches Interesse einzustufen. Höchste Priorität unter den Interessen geniesst ebenso die Pflicht 
zur Erstellung eines neuen Feuerwehrmagazins. Diese Vorgaben sind für die Erfüllung des 
Auftrages zwingend und nicht verhandelbar.  
 
Ebenfalls hohe Priorität geniesst im vorliegenden Fall der Verkehr/die Erschliessung. Dies 
deshalb, weil die Verkehrsanbindung des neuen Standortes unmittelbar zur Einhaltung der 
Zielvorgaben der GVZ beitragen und damit dem Schutz von Menschenleben dienen.  
 
Mittlere Priorität  
Mittlere Priorität geniessen im vorliegenden Projekt die Interessen von Innenentwicklung, 
Denkmal-, Ortsbild- und Landschaftsschutz. Die Bedingungen und Vorschriften zu Ortsbild- 
und Denkmalschutz können nicht vollumfänglich erfüllt werden, negative Auswirkungen sind 
zu erwarten und im Rahmen der weiteren Planung zu mildern. Die geforderte Erfüllung der ho-
hen gestalterischen Anforderungen wird mit Bestimmungen in der BZO, mit der Festsetzung 
eines GP und mit einem Architekturwettbewerb sichergestellt. Die im Raumplanungsgesetz 
formulierten, übergeordneten planungsrechtlichen Ziele und Vorgaben zu Innenentwicklung 
und Schonung der Landschaft sind bei der Standortevaluation prioritär beachtet worden. Ein 
für das neue Depot geeignetes und die Leistungsvorgaben der GVZ erfüllendes Areal inner-
halb der Bauzone konnte nicht gefunden werden. Aus diesem Grunde wurde die Standortsu-
che auf Gebiete am Ortsrand erweitert. Der Standort Berg Türli liegt in der Landwirtschafts-
zone, für welche der Kantonale Richtplan eine «Durchstossung» im öffentlichen Interesse zu-
lasst. Der Bau des zentralen Depots entspricht nachweislich einem überwiegenden öffentli-
chen Interesse. In der weiteren Planung ist zur Kompensation eine flächengleiche Auszonung 
in einer Verbandsgemeinde vorzusehen.  
 
Ebenfalls mittlere Priorität geniesst im vorliegenden Projekt der Lärm. Grundsätzlich sind Feu-
erwehrmagazine aufgrund ihres Störgrades (mässig störend) nicht in reinen Wohnzonen zu-
lässig. Zudem ist der Standort so zu wählen, dass der durch das Magazin ausgelöste Alltags-
lärm (Sirenen und Lärm der Übungen) das Umfeld möglichst wenig beeinträchtigen.  
 
Tiefe Priorität  
Tiefe Priorität haben im vorliegenden Projekt der Bodenschutz/FFF sowie weitere Vorgaben 
zum Schutz von Grundwasser und Gewässern. Nach Artikel 30 Abs. 2 RPV ist der Kanton ver-
pflichtet, den vom Bund festgelegten Mindestumfang an Fruchtfolgeflächen sicherzustellen. Im 
Rahmen des Projektes wurde der Flächenverbrauch stetig optimiert, so dass der Verlust an 
FFF reduziert wird. Der Verlust an Fruchtfolgeflächen ist zu kompensieren, was nach einer 
ersten Prüfung durch den Feuerwehrzweckverband möglich ist. In der weiteren Planung wird 
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entschieden, ob die dazu erforderlichen finanziellen Mittel sichergestellt werden oder die Auf-
wertung einer entsprechenden Fläche relativ kurzfristig erfolgt.  
 
Der gewünschte Standort Berg Türli betrifft keine Schutzinteressen im Bereich 
Gewässer/Grundwasser.  
 
Fazit  
Der Standort Berg Türli erfüllt die Anforderungskriterien am besten:  
- nur von diesem Standort können alle Verbandsgemeinden innert der Zeitlimite von 10 Mi-

nuten ab Alarmierung erreicht werden  
- Lage direkt an Kantonsstrasse, keine Zufahrt über untergeordnete Strasse  
- Lage nicht in der Bauzone, aber am Ortsrand  
- freie Grundstückproportion und minimierbare Fläche, flache Topografie (Einordnung)  
- nicht umgeben von empfindlichem Wohngebiet  
- nicht direkt an das geschützte Ortsbild angrenzend  
Dem Schutz der im Verbandsgebiet lebenden Menschen und Tiere, der sich hier zahlreich auf-
haltenden Erholungssuchenden und der vorstehend bereits erwähnten, wertvollen und erhal-
tenswerten Gebäuden und Ensembles kann nur ein Stützpunkt im Areal Berg Türli umfassend 
gerecht werden.  
 
Der Schutz von Menschenleben, Sachwerten und insbesondere auch der wertvollen histori-
schen Bausubstanz in den schützenswerten Ortsbildern ist höher zu gewichten, als die eher 
indirekten, negativen Auswirkungen auf das benachbarte, geschützte Ortsbild und die Bau-
denkmäler.  
 
 
Anpassungen am regionalen Richtplan 
 
Die Richtplan Teilkarte Versorgung, Entsorgung, Öff. Bauten und Anlagen wird als «weitere 
öffentliche Dienstleistung – Sicherheit» im Richtplan eingetragen und in der Tabelle Nr. 75 
«Weitere öffentliche Dienstleistungen von regionaler Bedeutung» ergänzt (vgl. auch Abb. 50). 
 

  

Abb. 55: Auszug aus der Teilkarte Versorgung, 
Entsorgung, Öff. Bauten und Anlagen (Stand Be-
schluss des Regierungsrates vom 17. März 2021) 

Abb. 56: Eintrag "Feuerwehrstütztpunkt Flaach-
tal Standort Türli in Berg am Irchel" als "weitere 
öffentliche Dienstleistungen – Sicherheit" 
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C. Mitwirkungsbericht  

V. Ablauf der Mitwirkung 

Im Frühling 2023 wurden die Delegierten der Zürcher Planungsgruppe Weinland zu einer der 
öffentlichen Auflage vorgezogenen Delegiertenvernehmlassung eingeladen. Im Rahmen die-
ser Vernehmlassung sind verschiedene Anträge und/oder Anregungen bei der ZPW eingegan-
gen. Diese Eingaben wurden vom Vorstand der ZPW beurteilt und in einem separaten Mitwir-
kungsbericht behandelt. 
 
Anschliessend fand parallel die Vorprüfung durch das ARE und die öffentliche Auflage vom 
3. Juli 2023 bis 2. September 2023 statt. Während dieser Zeit konnten sich die Nachbarregio-
nen, die Bevölkerung und die Verbände zu den Inhalten des Richtplans äussern. Die in die-
sem Rahmen eingereichten Einwendungen wurden vom Vorstand der ZPW behandelt.  
 
Der ZPW-Vorstand unterbreitete der Delegiertenversammlung vom 01. November 2023 die 
definitive Vorlage zur Verabschiedung zuhanden des Regierungsrates.  
 

VI. Verzeichnis der Einwendungen  

 
Nr. Einwender Bemerkungen 

1 Gemeinde Ossingen  Protokollauszug vom 16. August 2023 

2 Pro Natura Zürich & BirdLife Zürich  
(gemeinsame Stellungnahme) 

Schreiben vom 17. August 2023 

3 Gemeinde Rheinau Protokollauszug vom 22. August 2023 

4 Gemeinde Kleinandelfingen Protokollauszug vom 30. August 2023 

5 Regionalplanungsverband Winterthur und Umgebung (RWU) Schreiben vom 04. September 2023 

 
 
Der Planungsverband Zürcher Unterland (PZU) teilte mit Schreiben vom 23. August 2023 mit, 
dass sie keine Einwendungen zum vorliegenden Teilrevisionsentwurf erheben. 
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VII. Umgang mit den Einwendungen 

Nachfolgend wird aufgezeigt und begründet, wie mit den im Rahmen der Mitwirkung eingegangen Anträge umgegangen wird. Die Strukturierung 
erfolgt gemäss den Kapiteln des regionalen Richtplans. Die Anträge werden pro Thema durchnummeriert.  
Die Verweise auf das Richtplandokument beziehen sich auf den Entwurf nach der Mitwirkung und der kantonalen Vorprüfung. Allfällige überholte 
Verweise in den Anträgen wurden entsprechend der neuen Nummerierung angepasst. 
 

Nr. Einwender Kapitel Antrag und Begründung  
(sinngemäss wiedergegeben) 

Umgang mit dem Antrag 
  

1  Gemeinde 
Kleinandel-
fingen 

2.3.2 Siedlungs-
gebiet / Beste-
hende Kleinsied-
lungen (Weiler) 

Antrag: Alten Teil West (Süssenberg) ist als Klein-
siedlung (Weiler) zu streichen.  

Das Quartier Süssenberg ist örtlich/geographisch ins 
Dorf Alten integriert und genügt nicht den Kriterien ei-
ner Kleinsiedlung (Weiler). Dieses Quartier ist selbst 
in der noch nicht rechtskräftigen Übergangsordnung 
zu den Kleinsiedlungen, Anhang 2 nicht dokumentiert. 
Sie ist demnach in Unabhängigkeit der oben zitierten 
Erläuterung zu den Weilern aus der Tabelle zu entfer-
nen.  
 

Antrag nicht berücksichtigen 
Das Quartier Süssenberg im Dorf Alten liegt ausserhalb des im kantona-
len Richtplan festgelegten Siedlungsgebietes. Dieses Siedlungsgebiet ist 
auch für den regionalen Richtplan massgebend. Gemäss regionalem 
Richtplan gelten bestehende Kleinsiedlungen, die nicht oder nur noch teil-
weise landwirtschaftlich genutzt werden und als Bauzone ausgewiesen 
sind, als Siedlungsgebiet, auch wenn sie in der Richtplankarte nicht als 
solches dargestellt sind. Der regionale Richtplan definiert elf solcher 
Kleinsiedlungen (vgl. Tabelle 2), der Ortsteil Süssenberg ist eine davon. 
Würde das Gebiet aus der Liste der Kleinsiedlungen gestrichen, hätte 
dies zur Folge, dass das Wohngebiet nicht mehr zum Siedlungsgebiet 
gemäss Richtplan gehören würde. 
Die ZPW kann das Anliegen der Gemeinde zwar nachvollziehen, verzich-
tet aber im Sinne der Planbeständigkeit aufgrund der ausstehenden An-
passung der kantonalen Grundlagen (Richtplan und PBG) auf eine An-
passung des Kapitels im regionalen Richtplan zugunsten einer allfälligen 
Gesamtrevision des Kapitels nach Festlegung der übergeordneten kanto-
nalen Grundlagen. 
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2  Gemeinde 
Kleinandel-
fingen 

2.5.1 Gebiete mit 
Nutzungsvorga-
ben 

Der Vorstand der ZPW hat im Rahmen der Delegier-
tenvernehmlassung die Einwendung Nr. 11 mit Antrag 
des GPVA zur Kenntnis genommen und anlässlich ei-
ner nächsten Anpassung am regionalen Richtplan in 
Aussicht gestellt. Die Gemeinde Kleinandelfingen, 
selbst mit dem Gebiet Schihüetler (Seite 28/29, Abb. 
7: Themenkarte Nutzungsvorgaben, AS) involviert, 
welches sich zurzeit in der Erschliessung und Teilbe-
bauung befindet, erkennt umgehenden Handlungsbe-
darf. Planungen sind sehr träge und benötigen viel 
Zeit, was eine Stärkung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit unserer struktur- schwachen Region 
verhindert. Der Gemeinderat Kleinandelfingen unter-
stützt deshalb den Antrag des GPVA mit Nachdruck. 
Antrag: Die Strategie der kommunalen und regionalen 
Arbeitsplatzgebiete in der Region Weinland ist durch 
die ZPW zu überprüfen. Zur Stärkung der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit der Region sind Arbeitsplatz-
gebiete zu bestimmen die kurz- oder mittelfristig reali-
siert werden können. Als erste Massnahme sind kurz-
fristige alternative Möglichkeiten mit den Standortge-
meinden zu suchen oder Ersatzgebiete zu evaluieren. 
Der regionale Richtplan ist entsprechend zu revidie-
ren.  

Antrag teilweise berücksichtigen (Themenspeicher) 
Die ZPW wird in den kommenden Jahren ein Projekt betreffend die Ar-
beitsplatzgebiete und die Arbeitszonen ausarbeiten, an den letzten Vor-
standssitzungen wurde ein eine entsprechende Projektskizze erarbeitet.  
Für die aktuelle Teilrevision des regionalen Richtplans wird der Antrag 
abgelehnt. Wie bereits geäussert, geniesst das Anliegen aber auch beim 
ZPW-Vorstand eine hohe Priorität und wir in den kommenden Jahren ver-
tieft bearbeitet werden.  
Zwecks Initiierung geeigneter regionale Massnahmen zur (Weiter-)Ent-
wicklung des Weinlandes als wirtschaftlich zukunftsfähige Arbeitsregion, 
wird die ZPW in diesem Rahmen auch eine Überarbeitung des entspre-
chenden Richtplankapitels (2.5.1 Gebiet mit Nutzungsvorgaben) prüfen.  
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3  Gemeinde 
Ossingen 

Richtplankarte 
Siedlung und 
Landschaft 

Das Gebiet Orenberg ist bereits mit 100 Wohneinhei-
ten überbaut und im Richtplan immer noch als «Eig-
nungsgebiet für Hochhäuser» bezeichnet.  
Antrag: Die Richtplankarte ist in diesem Bereich mit 
dem aktuellen GIS-Kataster abzustimmen und die Be-
zeichnung «Eignungsgebiet für Hochhäuser» nur 
noch im Bereich der Truttikerstrasse anzubringen.  
Allenfalls sind sämtliche Richtplankarten mit dem ak-
tuellen GIS-Kataster betreffend Überbauung zu aktua-
lisieren.  

 

Antrag nicht berücksichtigen 
Aufgrund der plangrafisch ähnlichen Darstellung liegt hier ein Missver-
ständnis vor. Das Gebiet Orenberg ist in der Richtplankarte als «Gebiet 
mit hoher baulicher Dichte» definierte, nicht als «Eignungsgebiet für 
Hochhäuser». Dieser Eintrag wird deckt sich nach wie vor mit den regio-
nalen Entwicklungsinteressen. Darüber hinaus ist zu bemerken, dass es 
sich beim regionalen Richtplan nicht um ein parzellenscharfes Planungs-
instrument handelt. Auch deshalb wird der bestehende Eintrag als stufen-
gerecht erachtet. 
Die Hintergrundkarte des regionalen Richtplans wird jeweils von der ent-
sprechenden kantonalen Fachstelle gemäss dem aktuellen Stand zur 
Verfügung gestellt. Im GIS-Browser wird die Hintergrundkarte regelmäs-
sig aktualisiert. Da die Hintergrundkarte keinen direkten Einfluss auf die 
Richtplaninhalte hat, kann auf eine Überprüfung verzichtet werden.  
 

 

4  Gemeinde 
Kleinandel-
fingen 

3.1 Acht unter-
schiedliche Land-
schaftsräume 

Die Gemeinderäte Andelfingen und Kleinandelfingen 
haben im Mai 2018 gemeinsam beschlossen, ein Ver-
netzungsprojekt zu erarbeiten. Die Projektumsetzung 
wurde auf die Jahre 2019 bis 2026 festgelegt und ist 
in der Umsetzung.  
Antrag: Ergänzung des Richtplantext (Seite 39, zweit-
letzter Abschnitt) entsprechend der Begründung. 

Antrag berücksichtigen  
Die im Antrag angesprochene Richtplanstelle wird um das gemeinsame 
Vernetzungsprojekt der Gemeinden Andelfingen und Kleinandelfingen er-
gänzt.  
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5  Pro Natura 
Zürich & 
BirdLife 
Zürich 

3.7.1 Naturschutz, 
Ziele 

Antrag: Die regionale Zielsetzung betreffend Natur-
schutz soll um folgenden zusätzlichen Abschnitt er-
gänzt werden: «Für die Erhaltung der Biodiversität 
sind Neuschaffungen von ökologisch wertvollen Le-
bensräumen notwendig. Sie sollen in erster Linie an-
grenzend an bestehende Schutzobjekte, auf Flächen 
mit besonderem Standortpotenzial und in Schwer-
punktgebieten gemäss kantonalem Richtplan (s. kan-
tonaler Richtplan Abb. 3.3) erfolgen.» 

Antrag nicht berücksichtigen 
Auch die ZPW sieht in der Neuschaffung ökologisch wertvoller Lebens-
räume eine wichtige Massnahme zur Erhaltung der Biodiversität. Die 
ZPW erachtet jedoch die aktuelle Zielformulierung im regionalen Richt-
plan als stufengerecht und ausreichend umfangreich, weshalb auf eine 
entsprechende Ergänzung im Richtplan verzichtet wird.  
 

6  Pro Natura 
Zürich & 
BirdLife 
Zürich 

3.7.2 Naturschutz, 
Karteneinträge 

Feuchtgebiete gehören zu den Hotspots der Biodiver-
sität. Im Kanton Zürich sind aber die verbliebenen, 
isolierten Flächen zu klein, um den auf Feuchtle-
bensräume angewiesenen gefährdeten Arten langfris-
tig ausreichende Lebensräume zu bieten. Der Regie-
rungsrat hat deshalb bereits im Naturschutz-Gesamt-
konzept 1995 festgehalten, dass 1300 ha Moorergän-
zungsflächen nötig sind, um den Biodiversitätsverlust 
zu stoppen. Dafür hat die Baudirektion des Kantons 
Zürich im Frühjahr 2021 prioritäre Potenzialflächen für 
Feuchtgebiete (PPF) bezeichnet. Auf diesen sollen 
über die nächsten Jahrzehnte wieder Feuchtgebiete 
entstehen können. Damit dieses Ziel erreichbar ist, 
müssen die Flächen auch in der regionalen Richtpla-
nung berücksichtigt werden.  
Die Bezeichnung der PPF ist eingebettet in die kanto-
nale Strategie „Drainierte Böden“. In deren Rahmen 
wurden einerseits für landwirtschaftliche Bodenauf-
wertungen geeignete Standorte und anderseits die 
PPF evaluiert. Mit der vorliegenden Teilrevision des 
regionalen Richtplans Weinland soll der Standort Riet 
in Benken zur Erweiterung der landwirtschaftlichen 
Nutzungseignung eingetragen werden. Es ist daher 
folgerichtig, auch den anderen Teil der Strategie Drai-
nierte Böden, eben die PPF, in den Regionalen Richt-
plan aufzunehmen.  
Antrag: Nach der Tabelle Nr. 19 (und vor Abschnitt 
„Gruben- und Ruderalbiotope“) sei eine Ergänzung 

Antrag nicht berücksichtigen  
Nach Rücksprache mit dem Amt für Landschaft (ALN) des Kantons Zü-
rich wird vorerst auf eine Verankerung der prioritären Potenzialflächen für 
Feuchtgebiete (PPF) verzichtet. Der Vorstand der ZPW geht nach heuti-
gem Kenntnisstand davon aus, dass diese zuerst im kantonalen Richt-
plan zu verankern sind und die Planungsregionen anschliessend vom 
Kanton zur Aufnahme in die regionalen Richtpläne eingeladen werden. 
Das ALN befasst sich zur Zeit mit der Thematik PPF und wird voraus-
sichtlich im Herbst eine Informationsveranstaltung dazu durchführen. Die 
ZPW geht davon aus, dass bis dahin das Vorgehen bezüglich einer allfäl-
ligen planungsrechtlichen Verankerung der PPF geklärt ist. 
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um die prioritären Potenzialflächen für Feuchtgebiete 
im regionalen Richtplan einzufügen. Die PPF seien 
gemäss kantonalem GIS tabellarisch zu übernehmen 
und in Abb. 13 zu verorten und in die Karte des Regi-
onalen Richtplans zu übernehmen.  
Antrag: Einleitend für das Unterkapitel sei folgender 
Text einzufügen: «Von den ursprünglich im Kanton 
Zürich bestehenden Feuchtgebieten sind heute weni-
ger als 10% bestehen geblieben. Diese wenigen, klei-
nen und voneinander isolierten Flächen reichen nicht 
aus, um den auf Feuchtlebensräume angewiesenen 
gefährdeten Arten langfristig ausreichende Habitate 
zu bieten. Es ist deshalb notwendig, zusätzliche 
Feuchtlebensräume zu schaffen. Durch die Bezeich-
nung von Prioritären Potenzialflächen für Feuchtge-
biete hat der Kanton für diesen Lebensraum eine 
Grundlage geschaffen.»  

7  Pro Natura 
Zürich & 
BirdLife 
Zürich 

3.15.2 Erweite-
rung der landwirt-
schaftlichen Nut-
zungseignung  

Die Schweiz setzt sich international dafür ein, bis 
2030 30 % der Landfläche für die Biodiversität zu si-
chern (30 by 30). Diese 30 % sind notwendig, um den 
aktuell starken und raschen Biodiversitätsverlust zu 
stoppen. Es ist daher folgerichtig, bei Neugestaltun-
gen – wie sie landwirtschaftliche Bodenaufwertungen 
sind – auf 30 % der beanspruchten Fläche Standort-
bedingungen zu schaffen, die eine hohe Biodiversität 
zulassen. In Benken liegen in unmittelbarer Nähe zur 
Fläche für die Erweiterung der landwirtschaftlichen 
Nutzungseignung auch PPF. Es ist deshalb gerecht-
fertigt, diese Flächen an die notwendigen 30 % anzu-
rechnen, sofern sie effektiv realisiert werden.  
Antrag: (erster Punkt) Schaffung naturnaher Flächen 
im Umfang von 30 % der Fläche mit baulichen Eingrif-
fen in Böden; dabei werden die realisierten Feuchtge-
bietsregenerationen auf den prioritären Potenzialflä-
chen für Feuchtgebiete in der näheren Umgebung 
mitgezählt.  

Antrag nicht berücksichtigen 
Die ZPW nimmt den Standort Riet in Benken auf Antrag des Kantons als 
Standort «Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung» in den 
regionalen Richtplan auf. Grundlage für den Antrag bildet die Standorte-
valuation der Baudirektion unter der Federführung der Fachstelle Boden-
schutz. Für den Inhalt des Eintrags im regionalen Richtplan stützt sich die 
ZPW letztlich auf den entsprechenden Antrag des Amtes für Landschaft 
und Natur vom Juni 2019 resp. den Bericht «Standortevaluation für 
grossflächige landwirtschaftliche Bodenverbesserungen» vom 14. Feb-
ruar 2018. Die Erhöhung des Mindestanteils an zu schaffenden naturna-
hen Flächen würde diesen Grundlagen widersprechen, weshalb darauf 
verzichtet wird. 
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Antrag: (zusätzlicher Punkt) Realisierung von Feucht-
gebietsregenerationen auf den prioritären Potenzial-
flächen für Feuchtgebiete in der näheren Umgebung  

8  Pro Natura 
Zürich & 
BirdLife 
Zürich 

3.16 Grundlagen Antrag: Ergänzung unter Wald/Naturschutz: Bezeich-
nung und Sicherung der prioritären Potenzialflächen 
für Feuchtgebiete gemäss Naturschutz-Gesamtkon-
zept, Technischer Bericht, Baudirektion, März 2021  

Antrag nicht berücksichtigen 
Aufgrund des Verzichts auf die Verankerung der prioritären Potenzialflä-
chen für Feuchtgebiete (PPF) im regionalen Richtplan (vgl. Erläuterungen 
zu Einwendung Nr. 6) wird folglich auch auf die Ergänzung der genann-
ten Grundlage verzichtet 

9  Gemeinde 
Ossingen 

4.2 Strassenver-
kehr / Ortsumfah-
rungen 

Antrag: Im Kapitel 4.2 Strassenverkehr bzw. 4.2.1 
Ziele sei darauf hinzuweisen, dass die Wichtigkeit von 
Ortsumfahrungen weiterhin gegeben ist.  
Die Optimierung der Abläufe auf den bestehenden 
Strassen mittels Betriebs- und Gestaltungskonzept 
(BGK) stellte sich in Ossingen als sehr grosser Her-
ausforderung heraus und steht nach 10 Jahren inten-
siver Planung immer noch in den Anfängen. Eine Re-
alisation ist kaum denkbar. Eine Ortsumfahrung hin-
gegen wäre in Ossingen einfach und kostengünstig 
zu realisieren. Die Eintragung der Ortsumfahrung Os-
singen im regionalen und kantonalen Richtplan ist 
weiterhin beizubehalten.  

Antrag nicht berücksichtigen 
Die Ortsumfahrung Ossingen ist im kantonalen Richtplan verankert und 
wird vom Regionalplanungsverband nicht in Frage gestellt. Parallel zur 
Erarbeitung der vorliegenden Teilrevision des regionalen Richtplans erar-
beitete das Amt für Mobilität (AfM) in Zusammenarbeit mit der Region 
und den Gemeinden das regionale Gesamtverkehrkonzeptes rGVK. Im 
Rahmen dessen wurde eine Massnahme betreffend die Überprüfung der 
im kantonalen und regionalen Richtplan eingetragenen Ortsumfahrungen 
fixiert. Die ZPW sich im kommenden Jahr der Massnahmen im rGVK an-
nehmen und zusammen mit dem AfM einen Umsetzungsplan entwickeln. 
Eine Anpassung des regionalen Richtplans betreffend die Ortsumfahrun-
gen wird gestützt auf die Erkenntnisse der Massnahme aus dem rGVK 
geprüft werden.  

10  Gemeinde 
Rheinau 

4.4 Fuss- und Ve-
loverkehr / Aufhe-
bung Wanderweg 
rechtsufrige 
Rheinseite 

Antrag: Auf die Aufhebung des Wanderwegabschnit-
tes rechtsufrige der Rheinseite von der Nohlbrücke 
bis zur Landesgrenze sei zu verzichten.  

Vom Rheinfall her führt bisher sowohl auf der linken 
Rheinseite (via Dachsen) wie auch auf der rechten 
Rheinseite (via Nohl) ein Wanderweg nach Rheinau. 
Beide Wanderwege sind nahe am Fluss gelegen. Der 
rechtsufrige Wanderweg führt zu einem grossen Teil 
über deutsches Gebiet. Dabei sind einige Passagen 
rutschgefährdet. Wohl aus diesem Grund sieht der 
neue Richtplan vor, den rechtsufrigen Wanderweg 
von der Nohlbrücke bis zur Landesgrenze (ein Weg-
stück von ca. 800 Metern) aufzuheben. Vom Rheinfall 
her führt der Wanderweg dann via Nohl auf der 

Antrag berücksichtigen 
Mit Schreiben der Zürcher Wanderwege vom 07. März 2023 wurde die 
Gemeinde Rheinau informiert, dass der Wanderweg Nr.597 von der Nohl-
brücke bis zum KW Rheinau in Deutschland aufgehoben wird. Gestützt 
auf dieses Schreiben wurde im Rahmen der Teilrevision der besagte 
Wanderwegabschnitt aus dem regionalen Richtplan gestrichen. Das 
Schreiben der Zürcher Wanderwege hat zu Diskussion bei den betroffe-
nen Akteuren (Gemeinde Rheinau, KW Rheinau und Bevölkerung) ge-
führt, worauf die Zürcher Wanderwege in Absprache mit dem Kanton Zü-
rich entschieden haben, den Wander-wegabschnitt im kantonalen Richt-
plan zu belassen (mit einer temporären Sperrung infolge Hangrutschun-
gen). Um dem kantonalen Richtplan zu entsprechen, wird der Antrag der 
Gemeinde Rheinau berücksichtigt und der Wanderweg auf deutscher 
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Strasse zum aufgehobenen Zollamt Altenburg und 
von dort über die Ebene in Richtung Altenburg. Dies 
wird aus den folgenden Gründen abgelehnt: Der 
rechtsufrige Wanderweg:  
- wird trotz der teilweise schwierigen Gelände-
verhältnisse oft begangen;  
- verläuft nahe am Rhein und vermittelt dadurch ein 
spezielles Naturerlebnis:  
- bietet eine kürzere Verbindung von Rheinau zum 
Rheinfall, als der linksufrige Weg via Dachsen;  
- ermöglicht den zahlreichen Touristen einen Rund-
weg, d.h. es muss nicht derselbe Weg hin- und zu-
rück gemacht werden;  
Eine Aufhebung des Abschnittes von der Nohlbrücke 
dem Rhein entlang als Wanderweg würde wohl be-
deuten, dass das auf deutschem Gebiet liegende 
Wegstück nicht mehr unterhalten würde, weder von 
den Mitarbeitenden des Kraftwerks Rheinau noch von 
den für das deutsche Wanderwegnetz verantwortli-
chen Stellen. Dies würde mit grosser Wahrscheinlich-
keit in naher Zukunft bedeuten, dass der Weg gar 
nicht mehr passierbar wäre. Mit der Bezeichnung als 
Wanderweg kann der Druck auf die verantwortlichen 
Stellen für den Unterhalt des auf deutschem Gebiet 
liegen- den Wegstücks aufrechterhalten werden.  
Die Gemeinde Rheinau hat mit Vertretern des Elektri-
zitätswerkes Rheinau (ERAG) am 29. März 2023 ein 
Gespräch geführt. Es wurde beschlossen, dass die 
ERAG ein Konzept erstellt. Am 12. Juli 2023 stellte 
die ERAG der Gemeinde ein Konzept mit einer detail-
lierten Bestandesaufnahme sowie mit zahlreichen 
Vorschlägen für Verbesserungsmassnahmen zu. Im 
Anschluss an die Besprechung im März 2023 mit der 
Gemeinde Rheinau hat sich in der Gemeinde Jestet-
ten eine Bürgerinitiative, mit dem Ziel «Erhalt des 

Seite von der Nohlbrücke bis zur Landesgrenze im regionalen Richtplan 
belassen. 
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Wanderweges», gebildet. Diese Gruppe möchte ge-
meinsame Arbeitseinsätze durchführen, die neuralgi-
schen Stellen entschärfen und den Wanderweg auf 
der ganzen Strecke in einem gut begehbaren Zustand 
halten. Zudem hat sich das ERAG bereiterklärt, das 
erforderliche Baumaterial zum Erhalt des Wanderwe-
ges zu beschaffen und das Material zu liefern. Der 
Wille am Erhalt des Wanderweges ist somit bei drei 
verschiedenen Akteuren klar gegeben.  
Mit der Aufhebung wären somit auch die Pläne vom 
Tisch, die etwas anspruchsvollen Passagen des Wan-
derwegs auf deutschem Gebiet zu sanieren.  
Die Aufhebung des Teilstücks von der Nohlbrücke 
rechtsufrig dem Rhein entlang bis zur Landesgrenze 
wird deshalb mit Überzeugung und Nachdruck abge-
lehnt. Er würde für die Personen, welche den sanften 
Tourismus im Auge haben, einen grossen Verlust dar-
stellen. Sollten Bedenken bestehen, er würde von 
Personen begangen, die nicht gut zu Fuss sind, so 
könnte dem ohne Weiteres mit einem entsprechen-
den Warnhinweis begegnet werden, allenfalls mit ei-
ner rot-weiss-roten Markierung.  

11  RWU 4.4 Fuss- und Ve-
loverkehr / Wan-
derwegnetz 

In Kapitel 4.4 Fuss- und Veloverkehr wurden unter 
anderem Anpassungen vorgenommen, damit der 
Richtplan den übergeordneten Plangrundlagen betref-
fend die Wanderwege entspricht. Dabei wurden auch 
geringfügige Anpassungen in den Grenzregionen vor-
genommen. Uns ist aufgefallen, dass der Wanderweg 
im Bereich der Grenze zur RWU bei Henggart ver-
kürzt eingezeichnet ist. Wir bitten Sie den Wanderweg 
entlang der gesamten Regionsgrenze, welche auch 
nicht ganz exakt eingetragen ist, nachzufühlen.  
Antrag: Vervollständigung Wanderwege entlang der 
Regionsgrenze zur RWU gemäss der Begründung 
 

Antrag berücksichtigen 
Der Antrag ist nachvollziehbar und wird teilweise berücksichtigt. Der 
Wanderweg wird bis zu Regionsgrenze verlängert. Auf eine Präzisierung 
des Wanderwegverlaufs wird zwecks Planlesbarkeit jedoch verzichtet. 
Diese Anpassung erfolgt im Rahmen der Grenzbereinigungen (siehe Ka-
pitel 4.17 «kosmetische Anpassungen Wanderwege in den Grenzregio-
nen) auf ein separates Kapitel im Erläuterungsbericht wird folglich ver-
zichtet.  
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12  Gemeinde 
Ossingen 

4.6 Parkierung / 
Richtplankarte 
Verkehr und The-
menkarte Parkie-
rung 

In der Richtplankarte «Verkehr» sind in der Gemeinde 
Ossingen insgesamt 8 Parkierungsanlagen einge-
zeichnet, die Tabelle 46 weist jedoch nur 7 Parkie-
rungsanlagen auf.  
Antrag: Die Richtplankarte resp. die Tabelle Nr. 46 sei 
entsprechend der Begründung zu überprüfen. 

Antrag nicht berücksichtigen  
Neben den Parkierungsanlagen von regionaler Bedeutung (gemäss Ta-
belle Nr. 46) sind auch die Park-and-Ride sowie die Bike-and-Ride Anla-
gen (Tabelle Nr. 47) in der Richtplankarte und der Themenkarte verzeich-
net. Die entsprechenden Einträge im Richtplan sind folglich korrekt.  

13  Gemeinde 
Ossingen 

4.6 Parkierung / 
Tabelle 46, Par-
kierungsanlagen 

Die Parkierungsanlage am Bahnhof Ossingen ist auf 
der Karte vermerkt, jedoch in der Tabelle Nr. 46 nicht 
aufgeführt.  
Antrag: Die Tabelle Nr. 46 sei entsprechend der Be-
gründung zu überprüfen. 

Antrag nicht berücksichtigen 
Bei der Parkierungsanlage am Bahnhof Ossingen handelt es sich um 
eine Park-and-Ride und Bike-and-Ride Anlage, diese sind in der Tabelle 
47 abgebildet. 

14  Gemeinde 
Ossingen 

4.6 Parkierung / 
Themenkarte Par-
kierung 

Die Namen der Parkierungsanlagen entsprechen 
nicht alle den offiziellen Flurnamen und die Standorte 
sind zum Teil falsch auf der Karte eingetragen, insbe-
sondere:  
- Nr. 8 Ossingen: «Husemerhof», falscher Flurname, 

korrekt ist «Pfründholz».  
- Nr. 8 Ossingen: Falscher Standort auf der Karte 

eingetragen.  
- Nr. 11 Ossingen: «Chappen», falscher Flurname, 

korrekt ist «Oberholz»  
- Nr. 12 Ossingen: Falscher Standort auf der Karte 

eingetragen. 
- Nr. 13 Ossingen: Falscher Standort auf der Karte 

eingetragen. 

Antrag berücksichtigen  
Verschiedene im regionalen Richtplan bezeichneten Parkierungsanlagen 
von regionaler Bedeutung (insb. die Anlange Nr. 8, Nr. 12, Nr. 13 und Nr. 
14 in Ossingen) weisen hinsichtlich der Verortung und/oder der Benen-
nung gegenüber den Angaben der Gemeinde eine Diskrepanz auf. Teil-
weise lässt sich auf die bisherige bewusste Planunschärfe des regionalen 
Richtplans zurückführen (keine Parzellenschärfe).  
In Abstimmung mit dem Kanton überprüft die ZPW sämtliche Standorte 
und die Benennung der Parkierungsanlagen im regionalen Richtplan. Zu-
gleich wurde das Anliegen beim Kanton positioniert, die Namen und 
Parkfeldzahlen im GIS-Datensatz «Anlagen des Tiefbauamtes» zu über-
prüfen und mit den Inhalten des regionalen Richtplans abzugleichen.  
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- Nr. 14 Ossingen: «Zuberbrunnen», falscher Flur-
name, korrekt ist «Himmelrich».  

- Nr. 14 Ossingen: Falscher Standort auf der Karte 
eingetragen. 

Antrag: Die Tabelle Nr. 46 sei entsprechend der Be-
gründung zu überprüfen. 

15  Pro Natura 
Zürich & 
BirdLife 
Zürich 

6.5.2 Weitere öf-
fentliche Dienst-
leistungen von re-
gionaler Bedeu-
tung 

Ein Rundholz-Nasslager ist im rechtlichen Sinn eine 
Anlage und als solche in keiner Weise auf einen 
Standort innerhalb des Gewässerraums angewiesen, 
weshalb dieser freizuhalten ist.  
Antrag: Deshalb sei ein zusätzlicher Koordinationshin-
weis beim Tabelleneintrag W7 «Rundholz-Nasslager» 
in Andelfingen einzufügen: «Ausserhalb des 
Gewässerraums der Thur anzulegen» 
 

Antrag berücksichtigen  
Ein Rundholz-Nasslager ist für den temporären Einsatz nach einem 
Schadereignis vorgesehen. Neben der topografischen Lage sind die Eig-
nung für den An- und Abtransport des Holzes mit Lastwagen und die 
Nähe zu einem öffentlichen Gewässer (zwecks Wasserentnahme für die 
Bewässerung) geprüfte Standortkriterien für Rundholz-Nasslager.  
Insbesondere die Anforderungen der Gewässerschutzverordnung 
(GSchV) bleiben aber auch nach der Festsetzung des Standortes im regi-
onalen Richtplan bestehen und die Errichtung eines solchen Nasslagers 
ist mit dem Gewässerraum abzustimmen. Um dies hervorzuheben, wird 
beim Tabelleneintrag W7 «Rundholz-Nasslager» ein Koordinationshin-
weis bezüglich der Abstimmungspflicht mit dem Gewässerraum einge-
fügt. 

16  Gemeinde 
Kleinandel-
fingen 

Erläuterungsbe-
richt zur Teilrevi-
sion 

Im erläuternden Bericht zur Teilrevision steht bei der 
Richtplananpassung 4.9 «Wanderwegverlegung An-
delfingen im Bereich Untergries» im Titel fälschlicher-
weise «Andelfingen», richtig ist «Kleinandelfingen». 
Im dazugehörigen Text steht fälschlicherweise 
«Rheinufer», richtig ist «Thurufer».  
Antrag: Ergänzung des Erläuterungsberichts entspre-
chend der Begründung. 

Antrag berücksichtigen 
Im Erläuterungsbericht zur Teilrevision (Kapitel 4.10) steht fälschlicher-
weise Andelfingen statt Kleinandelfingen und Rheinufer statt Thurufer. 
Diese Verwechslungen werden im Rahmen der Teilrevision aufgehoben 
und die Bezeichnungen entsprechend angepasst. 
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D. Vorprüfungsbericht  
 
Die Revisionsvorlage wurde am 27.06.2023 dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Mit 
Schreiben vom 07. September 2023 hat das Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich 
verschiedene Änderungsanträge und Hinweise zur Revisionsvorlage formuliert. Diese einge-
reichten Einwendungen wurden vom Vorstand der ZPW behandelt.  
 
Die meisten Änderungsanträge werden berücksichtigt und wurden im Richtplantext, im Erläu-
terungsbericht und in den Richtplan- und Themenkarten entsprechend umgesetzt. Einige An-
träge sollen jedoch nicht berücksichtigt werden. Nachfolgend wird der Umgang mit den Anträ-
gen der kantonalen Fachstellen erläutert.  
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VIII. Umgang mit den Einwendungen aus der kantonalen Vorprüfung 

Nachfolgend wird aufgezeigt und begründet, wie mit den im Rahmen der Vorprüfung eingegangen Anträge umgegangen wird. Die Strukturierung 
erfolgt gemäss den Kapiteln des regionalen Richtplans. Die Anträge werden pro Thema durchnummeriert.  
Die Verweise auf das Richtplandokument beziehen sich auf den Entwurf nach der Mitwirkung und der kantonalen Vorprüfung. Allfällige überholte 
Verweise in den Anträgen wurden entsprechend der neuen Nummerierung angepasst. 
 

Nr. Kapitel /  
Richtplankarte 

Unterkapitel / 
Thema 

Antrag und Begründung Umgang mit dem Antrag 

1 Generelle Beur-
teilung zum 
Richtplantext:  

Einleitung Der regionale Richtplan ist ein behördenverbin-
dIiches Planungsinstrument. Er beschreibt die 
räumliche Entwicklungsstrategie der Region. 
Seine Inhalte werden über das Planungs- und 
Baugesetz (PBG) geregelt. Der Richtplan soll 
gleichzeitig für die Bevölkerung der Region ver-
ständlich sein. Der Stellenwert des regionalen 
Richtplans, dessen Inhalte, Rechtswirkung, Zeit-
horizont etc., können nicht als allgemein bekannt 
vorausgesetzt werden. Es ist deshalb zweck-
mässig, diese Eckwerte in einer Einleitung zu er-
läutern.  
 
Antrag: Wir empfehlen dringend, der Stellenwert, 
die Inhalte, die Rechtswirkung, das Zeithorizont 
etc. eines regionalen Richtplans, in einem einlei-
tenden Kapitel zu erläutern.  

Antrag berücksichtigen 
Der vorliegende Richtplan wird um ein neues einleitendes Kapitel ergänzt. In der 
Einleitung werden die Ziele, der Stellenwert, die Inhalte, die Rechtswirkung und 
der Zeithorizont des regionalen Richtplans aufgeführt. 

2 Generelle Beur-
teilung zum 
Richtplantext:  

Status der Festle-
gungen 

Die Logik der Richtplanung unterscheidet grund-
sätzlich zwischen «bestehenden» und «geplan-
ten» Inhalten. Im Rahmen einer Revision neu in 
den Richtplan aufzunehmende Inhalte werden in 
der jeweiligen Planungsvorlage speziell ausge-
wiesen (z. B. im Korrekturmodus), im Planungs-
bericht erläutert und sind nach Inkrafttreten der 

Antrag teilweise berücksichtigen (Themenspeicher) 
Der Antrag wird in einer nachfolgenden Revision des regionalen Richtplans 
überprüft und an die allgemeine Systematik der Richtplanung angeglichen. 
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Planung nicht mehr als «neu aufgenommen» zu 
erkennen. Die im regionalen Richtplan Weinland 
mit dem Status «neu» gekennzeichneten Ein-
träge widersprechen der allgemeinen Systematik 
der Richtplanung und sorgen für Verwirrung.  
 
Antrag: Die Kennzeichnung der Richtplaninhalte 
mit dem Status «neu» (als seit 1997 «neu auf- 
genommen» zu verstehen) ist in der vorliegen-
den oder einer nachfolgenden Revision des regi-
onalen Richtplans zu überprüfen und an die all-
gemeine Systematik der Richtplanung anzuglei-
chen.  

3 Generelle Beur-
teilung zum 
Richtplantext:  

Grundlagen In denjenigen Kapiteln, in denen Anpassungen 
an den Festlegungen vorgenommen werden, 
sind die relevanten Grundlagen jeweils am 
Schluss des Themas zu ergänzen. So basiert 
bspw. die Festlegung des Gebiets Riet in Ben-
ken als Standort für die Erweiterung der Iand-
wirtschaftIichen Nutzungseignung auf einer um-
fangreichen Standortevaluation des ALN von 
2017/2018.  
Antrag: Die den aktualisierten Richtplaneinträ-
gen zugrunde liegenden Planungsgrundlagen 
sind zu ergänzen. 

Antrag berücksichtigen 
In denjenigen Kapiteln, in denen Anpassungen an den Festlegungen vorgenom-
men wurden, werden die relevanten Grundlagen jeweils am Schluss des The-
mas ergänzt. Dies betrifft: 
- Thema Landschaft: Richtplankapitel 3.16 Grundlagen: 

Die Festlegung des Gebiets Riet in Benken als Standort für die Erweiterung 
der landwirtschaftlichen Nutzungseignung basiert auf einer umfangreichen 
Standortevaluation des ALN von 2017/2018.  

- Thema Verkehr: Richtplankapitel 4.9 Grundlagen: 
Für den Fuss- und Veloverkehr wird als zusätzliche Grundlage auf den kan-
tonalen Velonetzplan (RRB 591/2016), die kantonalen Standards Velover-
kehr und das Wanderwegnetz des Vereins Zürcher Wanderwege (ZAW) ver-
wiesen. 
Für die Parkierung wird als zusätzliche Grundlagen auf das «Gesamtkonzept 
Erholung Thurauen» sowie auf den Kurzbericht «Parkierungserhebung Erho-
lungsgebiet Thurauen» verwiesen.  

- Thema Öffentliche Bauten und Anlagen: Richtplankapitel 6.6 Grundlagen 
(neu) 
Es wird ein zusätzliches Kapitel 6.6 Grundlagen eingefügt. um die beiden 
nachstehenden Grundlagen im Richtplan zu verankern: 
Für das Rundholz-Nasslager Rütenen in Andelfingen wird als Grundlage auf 



Teilrevision 2023 – Erläuternder Bericht und Bericht zu den Einwendungen 

Regionaler Richtplan Zürcher Weinland 60 

den technischen Kurzbericht von der Abteilung Wald vom Amt für Landschaft 
und Natur vom 22. Oktober 2019 verwiesen. 
Für den Feuerwehrstützpunkt Türli wird als Grundlage auf den Bericht 
«Standortevaluation regionaler Stützpunkt» vom 23. Februar 2023 vom 
Zweckverband Feuerwehr Flaachtal verwiesen. 

4 Teilrichtplan-
karte Siedlung- 
und Landschaft 

- Der Eintrag im Richtplantext «Erweiterung der 
landwirtschaftlichen Nutzungseignung» für den 
Standort Riet in Benken entspricht dem Antrag 
des ALN vom 12. Juni 2019. In der Gesamtkarte 
Siedlung und Landschaft ist der Standort nicht 
verzeichnet.  

Antrag: Der Standort für die «Erweiterung der 
landwirtschaftlichen Nutzungseignung» in Riet in 
Benken ist in der Teilrichtplankarte zu ergänzen. 

Antrag berücksichtigen  
Der Standort für die «Erweiterung der landwirtschaftlichen Nutzungseignung» in 
Riet in Benken wird gemäss dem vorliegenden Erläuterungsbericht in der Teil-
richtplankarte Siedlung- und Landschaft abgebildet.  

 

5 
 

3.4 Wald 3.4.2 Kartenein-
träge 

Im Richtplantext wird unter Kapitel 3.4.2 Karten-
einträge auf regionale Waldentwicklungspläne 
verwiesen. Die regionalen WaIdentwicklungs-
pIäne wurden durch den kantonalen WaIdent-
wicklungspIan (WEP) ersetzt.  
 
Antrag: Im Richtplantext ist unter Kapitel 3.4.2 
im letzten Satz der Teil «sowie auf regionale 
WaIdentwicklungspIäne» zu streichen.  

Antrag berücksichtigen 
Da die regionalen Waldentwicklungspläne durch den kantonalen Waldentwick-
lungsplan (WEP) ersetzt wurden, wird unter Kapitel 3.4.2 im letzten Satz der Teil 
«sowie auf regionale Waldentwicklungspläne» gestrichen. Zusätzlich wird der 
kantonale Waldentwicklungsplan im Kapitel 3.16 Grundlagen beim Wald/Natur-
schutz aufgeführt. 

 

6 3.5 Erholung 3.5.2 Kartenein-
träge 

Im Richtplantext wird unter Kapitel 3.5.2 Karten-
einträge auf das Projekt «Nutzungskonzept Hot-
spots der Erholung Thur» verwiesen. Das Pro-
jekt ist nicht mehr relevant. Der Beschrieb kann 
gelöscht werden. 

Antrag berücksichtigen 
Da das Projekt «Nutzungskonzept Hotspots der Erholung Thur» nicht mehr aktu-
ell ist, wird es aus dem erläuternden Text unter Kapitel 3.5.2 dem Antrag ent-
sprechend gestrichen. Da der Kanton Zürich (ARE, ALN und AfM) in Zusammen-
arbeit mit den betroffenen Gemeinden und der ZPW aber das «Gesamtkonzept 
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Antrag: Der nachfolgende Textteil ist zu strei-
chen: «Für die Hot Spots der Erholung im Gebiet 
der Thurauen wurde in Zusammenarbeit mit 
Kanton, Region und den betroffenen Gemeinden 
das Projekt «Nutzungskonzept Hot Spots der Er-
holung Thur» in Auftrag gegeben. Im Rahmen 
dieses Projekts wurden die Themen Erholung, 
Parkierung und Erschliessung sowie Schutz der 
bestehenden und entstehenden Naturwerte um-
fassend erarbeitet und Lösungsmöglichkeiten für 
die Entflechtung von Nutzungskonflikten entwi-
ckelt. In den Workshopsverfahren zeigte sich je-
doch, dass die Gemeinden Flaach, Marthalen, 
Andelfingen und Kleinandelfingen grundsätzliche 
Vorbehalte zum Lösungsvorschlag für ein Par-
kierungskonzept haben. Sie fordern von Bund 
und Kanton ein Verkehrskonzept zum nationalen 
Projekt Thurauen, das die Erschliessung mit 
Schiff, Bus, Strassen, Rad- und Wanderwegen 
aufzeigt. Aufgrund dieser Sachlage wurden die 
Arbeiten sistiert und das weitere Vorgehen im 
Rahmen eines Sondierungsgesprächs mit den 
betroffenen Gemeinden geklärt. Damit eine ziel-
gerichtete Lösung zu den Themen Erholung, 
Parkierung und Erschliessung im Gebiet der 
Thurauen gefunden werden kann, wurde be-
schlossen, ein neues Projekt «Gesamtkonzept 
Erholung Thurauen» zu starten.» 

Erholung Thurauen» erarbeitet haben, wird der letzte Satz des Abschnittes wie 
folgt umformuliert und im Richtplan belassen: 
Zwecks Koordination der weiteren Zusammenarbeit und der kommenden Umset-
zungsschritte wurde das Projekt «Gesamtkonzept Erholung Thurauen» erarbei-
tet. Dieses formuliert die vorgesehenen Massnahmen betreffend die Abstim-
mung der Themen Erholung, Parkierung und Erschliessung im Gebiet Thurauen. 
Folgende allgemeine Erholungsgebiete von regionaler Bedeutung werden fest-
gesetzt (vgl. Themenkarte Abb. 11).  
 

7 3.12 Aufwertung 
von Gewässern 
und Gewässer-
ufern 

Tabelle 29 
«Kantonale Ge-
wässerrevitalisie-
rungen» 

Archäologische Begleitmassnahmen sind im Zu-
sammenhang mit der Erweiterung der landwirt-
schaftlichen Nutzungseignung erwähnt. Bei Vor-
haben des Hochwasserschutzes und bei Rena-
turierungen fehlt ein entsprechender Koordina-
tionshinweis. 
 

Antrag berücksichtigen 
Im Unterkapitel 3.12.2 Karteneinträge wird den Tabellen zu den kantonalen und 
regionalen Gewässerrevitalisierungen, zu den Gewässeraufwertungsgebieten 
sowie zu weiteren gewässerbezogenen Vorhaben (Tabellen Nr. 29, 30, 31, 32) 
ein allgemeiner Hinweis zur Sicherstellung geeigneter archäologischer Begleit-
massnahmen vorangestellt. 
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Antrag: Bei Vorhaben des Hochwasserschutzes 
und bei Renaturierungen ist ein Koordinations-
hinweis bezüglich Archäologie zu ergänzen.  

  
 

8 3.12 Aufwertung 
von Gewässern 
und Gewässer-
ufern und 3.14 
Gefahren 

 Das Inventar der historischen Verkehrswege der 
Schweiz (IVS) ist im Richtplantext lediglich im 
Zusammenhang mit dem Fuss- und Veloverkehr 
erwähnt. Im Weinland sind mehrere lnventarob-
jekte von nationaler und regionaler Bedeutung 
vorhanden, darunter solche «mit viel Substanz» 
bzw. «mit Substanz». Ihre Lage beschränkt sich 
nicht auf Fuss- und Velowege. Im IVS erfasste 
Wege von nationaler Bedeutung mit sichtbarer 
historischer Wegsubstanz sind Teil des Bundes-
inventars gemäss NHG. Analog dem ISOS dient 
auch das IVS als Entscheidungsgrundlage für 
den Bund bei der Erfüllung von Bundesaufga-
ben. Den Schutzanliegen ist jedoch auch im 
Rahmen der Richt- und Nutzungsplanung Rech-
nung zu tragen. Nationale Objekte «mit viel Sub-
stanz» sind ungeschmälert, solche «mit Sub-
stanz» in ihren wesentlichen Elementen zu er-
halten. Für lnventarobjekte von regionaler Be-
deutung sind die Kantone zuständig. 
 
Antrag: Auf das IVS ist hinzuweisen. Es sind na-
mentlich seine Stellung als Bundesinventar ge-
mäss NHG auszuführen und die damit einherge-
henden Schutzverpflichtungen und die Koordina-
tionspflicht zu erwähnen. Bei Vorhaben des 
Hochwasserschutzes, Renaturierungen usw., 
die Objekte des IVS tangieren, ist ein Koordina-
tionshinweis bezüglich IVS zu ergänzen. 

Antrag berücksichtigen 
Entsprechend dem Antrag wird das Inventar der historischen Verkehrswege der 
Schweiz (IVS) im Kapitel 3.2.1 «Gesamtstrategie Landschaft» explizit erwähnt 
und auf seinen Status als Bundesinventar hingewiesen.  
Im Kapitel 3.2.2 «Massnahmen» wird bereits im heute rechtskräftigen regionalen 
Richtplan allgemein festgehalten: «[...] Die Gemeinden berücksichtigen bei ihren 
Planungen und Entscheidungen die kantonalen und nationalen Grundlagen und 
Inventare». In dieser Formulierung ist aus Sicht der ZPW auch das IVS einge-
schlossen.  
Zusätzlich wird das Kapitel 3.12.2 «Karteneinträge» um einen allgemeinen Koor-
dinationshinweis auf das IVS bzw. die daraus resultierenden Schutz- und Koordi-
nationspflichten ergänzt. Wie in der Antragsbegründung ausgeführt, beschränkt 
sich die Wirkung des IVS nicht auf Fuss- und Radwege, sondern ist generell im 
Rahmen der Richt- und Nutzungsplanung zu berücksichtigen. Da das IVS auch 
in anderen Richtplankapiteln (insbesondere «Siedlung») nicht als Koordinations-
hinweis in den Tabelleneinträgen aufgeführt ist, wird im Sinne der Planungskon-
sistenz auf die Ergänzung spezifischer Koordinationshinweise zu IVS-Objekten 
verzichtet. Die ZPW hat das Anliegen jedoch in den Themenspeicher für eine 
künftige Richtplanrevision aufgenommen und wird die Abstimmung aller Richt-
plantabellen mit dem IVS prüfen.  
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9 Teilrichtplan-
karte Verkehr 

- Gemäss Richtplantext sind im Weinland in den 
zwei Gemeinden Stammheim und Flaach Ab-
schnitte der Ortsdurchfahrt zur «Abklassierung 
Verbindungsstrasse/Rückbau bei Ersatz» fest-
gelegt (Kap. 4.2 Strassenverkehr, 4.2.2 Karten-
einträge, Tab. 38, S. 102). Dies dort, wo der re-
gionale Richtplan Ortsumfahrungen vorsieht. In 
der Teilrichtplankarte Verkehr fehlen die zwei 
Einträge in Stammheim und Flaach.  
 
Antrag: In der TeiIrichtpIankarte Verkehr sind die 
entsprechenden Abschnitte der Ortsdurchfahrten 
zur «Abklassierung Verbindungsstrasse / Rück-
bau bei Ersatz» abzubilden.  

Antrag berücksichtigen  
In der Teilrichtplankarte Verkehr werden die Abschnitte der Ortsdurchfahrten zur 
«Abklassierung Verbindungsstrasse / Rückbau bei Ersatz» in Stammheim und 
Flaach abgebildet. 

 

10 4.3 Öffentlicher 
Personenver-
kehr 

4.3.2 Kartenein-
träge – Tabelle 
«Buserschlies-
sung mit Haupter-
schliessungsrich-
tung» 

Die Klammerbemerkung unterhalb der Tabelle 
41 ist zur Streichung vorgesehen. Dazu wird im 
Planungsbericht nichts ausgeführt. Der Ortsteil 
Alten ist nicht an das öV-Netz angeschlossen. 
Ohne die erläuternde Bemerkung ist nicht klar, 
weshalb Alten in der Tabelle 41 eingeklammert 
ist. 
 
Antrag: Die Erläuterung zur Klammer um den 
Ortsteil Alten ist zu belassen. 

Antrag berücksichtigen 
Die Erläuterung zur Klammer um den Ortsteil Alten wird dem Antrag entspre-
chend beibehalten. 
 

11 4.4 Fuss- und 
Veloverkehr 

4.4.2 Kartenein-
träge – Tabelle 
«Wanderwege» 

Tabelle 42 listet die in der Gesamtkarte Verkehr 
mit der letzten Revision vollzogene Anpassun-
gen am Wanderwegnetz auf. Konsequenter-
weise müssten nun die aktuell vorliegenden An-
passungen aufgeführt werden. Aus Sicht des 
AFM kann diese Tabelle weggelassen werden. 
Die Anpassungen am Wanderwegnetz sind im 
Erläuterungsbericht dokumentiert. Hingegen 
könnte eine kleine Übersichtskarte (Themen-

Antrag berücksichtigen 
Nach Abstimmung mit der Fachstelle Fussverkehr wird die Tabelle 42 «Wander-
wege» in Kapitel 4.4.2 aus dem Richtplan gelöscht, da sie die Anpassungen am 
Wanderwegnetz der letzten vollzogenen Revision auflistet.  
In einer kommenden Revision des regionalen Richtplans strebt die ZPW an eine 
Themenkarte zum Wander- und Velowegnetz in den Richtplan zu integrieren.   
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karte) einen Überblick zum Wanderwegnetz ver-
mitteln (vgl. z.B. regionaler Richtplan Pfannen-
stil).  
 
Antrag: Die Einträge in Tabelle 42 sind zu über-
prüfen bzw. zu aktualisieren. Alternativ kann die 
Tabelle weggelassen werden. 

12 4.4 Fuss- und 
Veloverkehr 

4.4.2 Kartenein-
träge – Tabelle 
«Wanderwege» 

Unter 4.4.2 Karteneinträge Fussverkehr ist auf 
das Netz der Zürcher Wanderwege als Grund-
lage zu verweisen. 
 
Antrag: Es ist auf das Netz der Zürcher Wander-
wege als Grundlage zu verweisen. 

Antrag berücksichtigen 
Für den Fuss- und Veloverkehr wird im Richtplankapitel «4.9 Grundlagen» auf 
den kantonalen Velonetzplan (RRB 591/2016), die kantonalen Standards Velo-
verkehr und das Wanderwegnetz des Vereins Zürcher Wanderwege (ZAW) ver-
wiesen. 

13 4.4 Fuss und 
Veloverkehr  

4.4.2 Kartenein-
träge – Anpassun-
gen Wanderweg-
netz – Wander-
weg 597 in 
Rheinau 

Die Wanderwege am Rheinufer in Rheinau ver-
laufen grenzüberschreitend mit Deutschland und 
sind entsprechend abzustimmen. Zwischenzeit-
lich hat sich die Situation in Deutschland hin-
sichtlich der Abnahme des Schweizer Wander-
wegs auf deutschem Gebiet verändert, so dass 
von der Aufhebung des Wanderwegs 597 (vgl. 
Erläuterungsbericht, Kap. 4.15) wieder Abstand 
genommen wird. 
 
Antrag: Der Wanderweg 597 an der rechtsufri-
gen Rheinseite in der Gemeinde Rheinau ist bei-
zubehalten. 

Antrag berücksichtigen 
Der Antrag wird berücksichtigt. Der Wanderweg 597 an der rechtsufrigen Rhein-
seite in der Gemeinde Rheinau wird nicht gestrichen, da sich die Situation in der 
Zwischenzeit verändert hat. Dies entspricht sowohl dem kantonalen Richtplan 
als auch der Stellungnahme der Gemeinde Rheinau zur vorliegenden Revision 
der regionalen Richtplans. Der Wanderweg 598 an der rechtsufrigen Rheinseite 
in der Gemeinde Rheinau wird in der Teilrichtplankarte beibehalten und das Ka-
pitel «Aufhebung Wanderweg rechtsufrige Rheinseite» im Erläuterungsbericht 
gestrichen.  
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14 4.4 Fuss- und 
Veloverkehr 

4.4.2 Kartenein-
träge  

Nach Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 1. 
Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz 
(NHG; SR 451) ist durch die Erhaltung genü-
gend grosser Lebensräume (Biotope) und an-
dere geeignete Massnahmen dem Aussterben 
einheimischer Tier- und Pflanzenarten entge-
genzuwirken. Besonders zu schützen sind Ufer-
bereiche, Riedgebiete und Moore, Hecken, Feld-
gehölze, Trockenrasen und weitere Standorte, 
die eine ausgleichende Funktion im Naturhaus-
halt erfüllen oder besonders günstige Vorausset-
zungen für Lebensgemeinschaften aufweisen 
(Art. 18 Abs. 1 bis NHG). Die Wanderwegverle-
gungen sind aus Sicht Naturschutz grundsätzlich 
unproblematisch. Bei geplanten Massnahmen 
(z. B. einer Verbreiterung der Wege), die an-
grenzenden Schutzgebiete oder lnventarobjekte 
tangieren, ist die Fachstelle Naturschutz beizu-
ziehen. Im Bericht (als Koordinationshinweise in 
Tabelle 42) ist dies zu ergänzen. 
 
Antrag: Bei geplanten Massnahmen, die angren-
zenden Schutzgebiete oder lnventarobjekte tan-
gieren, ist die Fachstelle Naturschutz beizuzie-
hen (Koordinationshinweise in Tabelle 42). 

Antrag berücksichtigen 
Auf Hinweise der Fachstelle Fussverkehr wird die Tabelle 42 «Wanderwege» 
aus dem Richtplan gelöscht. Dies verhindert einen Koordinationshinweis in der 
Tabelle 42 für geplanten Massnahmen, die angrenzende Schutzgebiete oder In-
ventarobjekte tangieren. Um den Antrag dennoch berücksichtigen zu können, 
wird im Richtplankapitel 4.4.2 darauf hingewiesen, dass bei geplanten Massnah-
men, die angrenzende Schutzgebiete oder Inventarobjekte tangieren, die Fach-
stelle Naturschutz beizuziehen ist.  
 

15 4.4 Fuss- und 
Veloverkehr 

4.4.2 Kartenein-
träge - Tabelle 44; 
Streckenteil Nr. 5, 
«Geplante Rad-
wege von regiona-
ler Bedeutung – 
Massnahmen und 
Priorität» 

Die Veloverbindung Alten - Knoten Altener-
/Flaachtalstrasse ist Teil des SchweizMobilRou-
tennetzes. Konkret verläuft die SchweizMobil-
Route 95 über diese Verbindung. Hingegen ist 
diese Verbindung nicht Teil des kantonalen Ve-
lonetzplans. Die Berücksichtigung als Schulweg 
kann in den kommunalen Richtplänen erfolgen. 
 
Antrag: Die Klassierung des Streckenteils Nr. 
13, Alten - Knoten Altener-/Flaachtalstrasse als 

Antrag teilweise berücksichtigen  
In der zur Vorprüfung eingereichten Fassung des regionalen Richtplans wurde 
vorgeschlagen, den Streckenabschnitt Nr. 13, Alten - Knoten Altenstrasse/Flaa-
cherstrasse von «Alltag (Schulweg) / Freizeit» in «Alltag (Schulweg)» umzuklas-
sieren. Da der Streckenabschnitt jedoch Teil des SchweizMobil-Routennetzes 
(Route 95) ist, wird nach Rücksprache mit dem Kanton (Fachstelle Veloverkehr, 
Raphael Knuser) darauf verzichtet. 
Nach weiteren Absprachen mit den Gemeinden Andelfingen und Kleinandelfin-
gen hält die ZPW jedoch daran fest, dass der Streckenabschnitt zu einem erheb-
lichen Teil von Berufspendlern und Schülern genutzt wird. Die im bestehenden 
regionalen Richtplan vorgenommene Einstufung als Alltags- und Freizeitroute 
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reine Alltagsverbindung in Abweichung zum Ve-
lonetzplan ist nicht vorzunehmen. Der Streckent-
eil ist weiterhin als reine Freizeitverbindung zu 
klassieren. 

mit hoher Priorität wird daher von der ZPW als richtig erachtet. Da die Verbin-
dung sowohl als Schulweg als auch zu einem grossen Teil von Pendlern aus Al-
ten von und zum Bahnhof Andelfingen genutzt wird, wird die Klammerbemer-
kung «Schulweg» als nicht zutreffend erachtet und aus der entsprechenden Ta-
belle im regionalen Richtplan gestrichen (vgl. Kap. 4.18 Erläuterungsbericht). 
Ergänzender Hinweis z. Hd. Gemeinde: Die Gemeinde hat die Möglichkeit, die 
Strecke im kommunalen Richtplan als Alltagsverbindung einzutragen.  

16 4.4 Fuss- und 
Veloverkehr 

4.4.2 Kartenein-
träge - Tabelle 44; 
Bezeichnung 
Flaachtalstrasse / 
Flaacherstrasse  

Hinweis: Benennung Flaachtalstrasse oder Flaa-
cherstrasse klären. 

Antrag berücksichtigen 
In der Tabelle 44 ist der Streckenteil Nr.13 mit Flaachtalstrasse falsch benannt. 
Die Benennung wird durch die korrekte Bezeichnung «Flaacherstrasse» ersetzt. 
Da es sich um eine redaktionelle Anpassung handelt wird diese im Erläuterungs-
bericht nicht erwähnt.   
 

17 4.4 Fuss- und 
Veloverkehr 

4.4.2 Kartenein-
träge - Tabelle 44 
«Geplante Rad-
wege von regiona-
ler Bedeutung – 
Massnahmen und 
Priorität» 

Die Chinzenstrasse in Marthalen wurde wegen 
der Nagra-Bohrung temporär befestigt, was ihre 
Attraktivität als Alltagsverbindung für den Velo-
verkehr zwischen Marthalen und Ellikon a. Rh. 
erhöht. Gemäss Velonetzplan ist diese Ver-
kehrsbeziehung mit der Verbindung 08-029 ab-
gedeckt. Die Verbindung 08-029 führt jedoch 
durch das Kiesabbaugebiet Niedermartelen. Bis-
her war vorgesehen, den Kiesabbau bis 2025 
einzustellen, das Gebiet anschliessend zu rena-
turieren und im Zuge dieser Massnahmen die 
Veloverbindung umzusetzen. Zum jetzigen Zeit-
punkt sind die Kiesvorkommen allerdings noch 
nicht im prognostizierten Masse ausgeschöpft. 
Im Rahmen der Revision des Gestaltungsplans 
der Kies-Deponie (Geschäft KS ARE 23-0470) 
ist nun vorgesehen, den Kiesabbau bis zum Jahr 
2040 zu verlängern. Die Kombination dieser bei-
den Umstände führt dazu, dass es zum heutigen 
Zeitpunkt sinnvoll ist, eine Veloverbindung über 
die Chinzen- und anschliessend die Elli-
kerstrasse in Richtung Neuhölzli zu führen, die 

Antrag berücksichtigen  
In Abstimmung mit der Fachstelle Veloverkehr wird zusätzlich zur geplanten Ver-
bindung 08_029 durch den Kiesabbauperimeter (rRP Tabelle 44, Nr. 7), die Ve-
loverbindung «Ellikon am Rhein – Marthalen» über die Chinzen- und anschlies-
send die Ellikerstrasse in Richtung Neuhözli im Richtplan als «bei Ersatz aufzu-
hebender Radweg» eingetragen. Da es sich nur um eine provisorische Routen-
führung bis zur Einstellung des Kiesabbaus in Niedermartelen handelt, wird 
diese Route (Nr.7 in der Tabelle 44) mit dem Hinweis ergänzt, dass die Linien-
führung über die Chinzen- und anschliessend die Ellikerstrasse in Richtung Neu-
hölzli bei Realisierung der Verbindung 08_029 aufgehoben werden soll.  
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bei Realisierung der eigentlich vorgesehenen 
Verbindung 08-029 wieder aufzuheben ist. 
 
Antrag: Auf der Chinzen- und anschliessend der 
Ellikerstrasse in Richtung Neuhölzli soll ein bei 
Realisierung der Verbindung 08-029 des Velo-
netzplans wieder aufzuhebender Radweg in den 
regionalen Richtplan aufgenommen werden. 

18 4.4 Fuss- und 
Veloverkehr 

4.4.2 Kartenein-
träge – Tabelle 44 
«Geplante Rad-
wege von regiona-
ler Bedeutung – 
Massnahmen und 
Priorität» / neue 
Nebenverbindung 
in Gisenhard 

Gemäss § 18 PBG soll die Richtplanung u.a. 
räumliche Voraussetzungen für die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen schaffen. Bo-
den ist dabei sparsam zu beanspruchen und vor 
Beeinträchtigungen zu schützen: Gemäss Artikel 
2 RPV ist insbesondere auch zu prüfen, welche 
Alternativen und Varianten in Betracht fallen und 
welche Möglichkeiten bestehen, den Boden 
haushälterisch und umweltschonend zu nutzen. 
Bodenverändernde Nutzungen sind möglichst 
auf Flächen ohne Boden (Flächenrecycling) oder 
auf in ihrem Aufbau bereits massgeblich anthro-
pogen veränderten Böden zu lokalisieren. 
Fruchtfolgeflächen (FFF) dürfen nur in Anspruch 
genommen werden, wenn ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse vorliegt. Gemäss dem Sach-
plan Fruchtfolgeflächen geht «einem allfälligen 
Verbrauch [geht] eine Interessenabwägung inkl. 
einer Prüfung von eine StandortaIternativen vo-
raus».  
 
Die Flächen angrenzend an die bestehende 
Strasse mit der neuen kantonale Velo-Neben-
verbindung in Gisenhard sind als FFF ausge-
schieden. Je nach baulichen Eingriffen sind po-
tenziell FFF betroffen. Hinweise auf massgebli-
che anthropogene Veränderungen des Bodens 

Antrag berücksichtigen 
Der Kanton Thurgau hat sein Velonetz überarbeitet und zwischen Gisenhard und 
Oberneunform in ihrem kantonalen Velonetz die Verbindung aufgenommen. Ge-
mäss Absprache mit der Fachstelle Veloverkehr (Livio Peterer) hat sich der Kan-
ton Zürich dazu entschieden diese Verbindung auch im Kanton Zürich in den 
kantonalen Velonetzplan aufzunehmen. Die Verbindung wird bei der nächsten 
Überarbeitung des kantonalen Velonetzplans als Nebenverbindung mit 
Schwachstelle aufgenommen. Im regionalen Richtplan der ZPW solle die Verbin-
dung auch als Radweg aufgenommen werden. Im Rahmen der Erarbeitung des 
kantonalen Velonetzplanes wurde unter der Federführung des Kantons Zürich 
eine umfassende Interessenabwägung durchgeführt und entsprechend doku-
mentiert. Dabei wurde auch das öffentliche Interesse an der Erhaltung von Bo-
den und Fruchtfolgeflächen einbezogen.  
Da die Regionalplanungsverbände im Auftrag des Kantons die Veloverbindun-
gen gestützt auf den kantonalen Velonetzplan in den regionalen Richtplan über-
tragen, wird zur Dokumentation der Interessenabwägung auf die von der Fach-
stelle Veloverkehr erarbeitete Dokumentation zur Evaluation des Routennetzes 
für den Velonetzplan des Kantons Zürich verwiesen. 
Im nachgelagerten Realisierungsverfahren der neuen Veloverbindung ist die Be-
einträchtigung und Beanspruchung des Bodens und der Fruchtfolgeflächen mög-
lichst gering zu halten. resp. zu optimieren 
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liegen grösstenteils nicht vor. Eine Interessenab-
wägung liegt nicht vor. 
 
Antrag: Sollen durch die Festlegungen FFF be-
ansprucht werden, ist in der Interessenabwä-
gung aufzuzeigen, wie das öffentliche Interesse 
an der Erhaltung von Böden und FFF berück-
sichtigt wurde. Bezüglich der neuen kantonalen 
Velo-Nebenverbindung in Gisenhard ist über Bo-
den und FFF vollständig Bericht zu erstatten. 

 
 

19 4.6 Parkierung 4.6.2 Kartenein-
träge – Tabelle 46 
«Parkierungsanla-
gen» 

Da nicht zu erwarten ist, dass alle Ersatzpark-
plätze gleichzeitig realisiert werden, muss auch 
die Aufhebung schrittweise in Korrelation mit 
dem geschaffenen Ersatz erfolgen. In der Ta-
belle 46 lässt sich das wie folgt abbilden: 
- Der Status aller aufzuhebenden Parkplätze 

muss korrekt lauten «bestehend, Aufhebung 
bei Ersatz» mit der Fussnote als Erläute-
rung. 

- Parallel dazu sind die auszubauenden Park-
plätze mit dem Status «bestehend, Ausbau 
geplant» zu bezeichnen. 

- In der Spalte «Bemerkungen» ist konse-
quent für alle Parkplätze auszuweisen, was 
der Bestand an Parkfeldern und was gege-
benenfalls der geplante Endzustand ist. Auf 
die zweite Fussnote (**) kann damit verzich-
tet werden.  

 
Antrag: In Tabelle 46 sind die Spalten «Status» 
und «Bemerkungen» im Sinne der Erwägungen 

Antrag berücksichtigen 
- Die Tabelleneiträge der aufzuhebenden Parkplätze Nr. 18, 20, 23, 25 und 26 
wird dem Antrag entsprechend ergänzt.  
- Die Tabelleneinträge der zu erweiternden Parkplätze Nr. 19 und 27 wird dem 
Antrage entsprechend ergänzt.  
- In Abstimmung mit dem ARE werden für alle Parkierungsanlagen der Bestand 
und die geplanten Parkfelder in Tabelle 46 aufgeführt. Als Datengrundlage die-
nen die Objektblätter «Gesamtkonzept Erholung Thurauen» (soweit vorhanden) 
oder die Angaben im GIS-Datensatz des Tiefbauamtes «Anlagen des Tiefbau-
amtes». Für den Parkplatz Nr. 5, Rheinauf, Kloster wurden der ZPW die entspre-
chenden Angaben vom ARE zur Verfügung gestellt. 
- Die im vorherigen Entwurf der Teilrevision eingefügte Fussnote «**» («Ange-
strebte Anzahl Parkfelder gemäss Erholungskonzept Thurauen. Die Umsetzung 
ist mit der Verwirklichung der übrigen Massnahmen des Erholungskonzepts 
Thurauen zu koordinieren.») wird dem Antrag entsprechen wieder gelöscht. 
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zu ergänzen bzw. zu konkretisieren. Die Fuss-
note ** wird dadurch hinfällig. Sie ist zu strei-
chen. 

20 4.6 Parkierung 4.6.2 Kartenein-
träge – Tabelle 46 
«Parkierungsanla-
gen» 

Zwischen der Parkplatzverlegung und den Mas-
snahmen zur Verlagerung des motorisierten Ver-
kehrs auf alternative Verkehrsarten besteht inso-
weit ein Zusammenhang, dass sie in der Ge-
samtheit der Bewältigung des bestehenden und 
zukünftigen Erholungsverkehrs im Gebiet der 
Thurauen im Einklang mit dem Schutz der natür-
lichen Gegebenheiten dienen, jedoch keine ma-
terielle Abhängigkeit zwischen ihnen besteht. 
Demzufolge lassen sich die erwähnten flankie-
renden Massnahmen hinsichtlich der Parkplatz-
verlegungen auf die Erstellung von Infrastruktu-
ren für den Fussverkehr zur Gewährung der Er-
reichbarkeit der Erholungspunkte reduzieren. 
Die Fussnote ist entsprechend zu konkretisieren. 
 
Antrag: Die Fussnote * zur Tabelle 46 ist wie 
folgt zu präzisieren: «Parkierungsanlage ist auf-
zuheben, wenn die entsprechende Ersatzparkie-
rung sowie die Erschliessung dieser durch den 
Fussverkehr gemäss dem Erholungskonzept 
Thurauen realisiert sind». 

Antrag berücksichtigen 
Die Fussnote * zur Tabelle Nr. 46 wird dem Antrag entsprechend wie folgt ange-
passt: «Parkierungsanlage ist aufzuheben, wenn die entsprechende Ersatzpar-
kierung sowie deren Erschliessung durch den Fussverkehr gemäss dem Erho-
lungskonzept Thurauen realisiert sind.» 

21 4.6 Parkierung 4.6.2 Kartenein-
träge – Tabelle 46 
«Parkierungsanla-
gen» 

Die Parkierungsanlage Nr. 5, Rheinau, Kloster, 
ist realisiert. Die Anzahl der Parkfelder fehlt in 
der Tabelle. 
 
Antrag: Der Status der Parkierungsanlage Nr. 5, 
Rheinau, Kloster, ist anzupassen, und die An-
zahl Parkfelder ist zu ergänzen. 

Antrag berücksichtigen 
- Basierend auf Abstimmungen mit dem ARE wird der Status der Parkierungsan-
lage Nr. auf «bestehend» geändert. 
- Das ARE hat der ZPW die aktuellen Parkplatzzahlen für die Parkierungsanlage 
in Rheinau zur Verfügung gestellt, welche entsprechend in den regionalen Richt-
plan übertragen werden.  
- Aufgrund der Verlegung der Parkierungsanlage weg vom Klosterplatz. wird die 
Parkierungsanlage entsprechend dem neuen Standort in «Im Chorb» umbe-
nannt. 
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22 4.6 Parkierung 4.6.2 Kartenein-
träge – Tabelle 46 
«Parkierungsanla-
gen» 

Parkierungsanlage Nr. 9, Ossingen, Tüfenau, 
bildet nicht Bestandteil des Projekts «Gesamt-
konzept Erholung Thurauen». Der Bedarf für 
eine Erweiterung ist nicht ausgewiesen. 
 
Antrag: Parkierungsanlage Nr. 9, Ossingen, Tü-
fenau: Der Verweis auf das Projekt «Gesamt-
konzept Erholung Thurauen» ist (wie bereits 
richtig dargestellt) zu streichen. Ebenso ist die 
Erweiterung zu streichen. Die Anzahl bestehen-
der Parkfelder ist auszuweisen (50). 

Antrag berücksichtigen 
Dem Antrag wird vollumfänglich entsprochen und der Richtplan wird in diesem 
Sinne angepasst. 
 
 

23 4.6 Parkierung 4.6.2 Kartenein-
träge – Tabelle 46 
«Parkierungsanla-
gen» 

Die Parkierungsanlagen Nr. 18, Kleinandelfin-
gen, Widen Alten, sowie Nr. 20, Andelfingen, 
lnslen, bilden Teil des «Gesamtkonzepts Erho-
lung Thurauen». 
 

Antrag: Parkierungsanlagen Nr. 18, Kleinandel-
fingen, Widen Alten, sowie Nr. 20, Andelfingen, 
lnslen: Der Verweis auf das «Gesamtkonzept Er-
holung Thurauen» ist zu ergänzen. 

Antrag berücksichtigen 
Dem Antrag wird vollumfänglich entsprochen und der Richtplan wird in diesem 
Sinne angepasst. 

24 4.6 Parkierung 4.6.2 Kartenein-
träge – Tabelle 46 
«Parkierungsanla-
gen» 

Das Projekt «Naturschutzkonzept Hot Spots der 
Erholung Thur» ist nicht mehr aktuell (vgl. Kap. 
3.5.2). 
 
Antrag: Die Koordinationshinweise auf das 
«Kap. 3.5.2: Naturschutzkonzept Hot Spots der 
Erholung Thur» in der Tabelle 46 sind zu strei-
chen. 

Antrag berücksichtigen 
Dem Antrag wird vollumfänglich entsprochen und der Richtplan wird in diesem 
Sinne angepasst. Die Koordinationshinweise auf das «Kap. 3.5.2: Naturschutz-
konzept Hot Spots der Erholung Thur» in der Tabelle «Parkierungsanlagen von 
regionaler Bedeutung (exkl. Park-and-Ride) wird gestrichen, da dieses Projekt 
nicht mehr aktuell ist.  
 

25 4.6 Parkierung 4.6.2 Kartenein-
träge – Themen-
karte Parkierung  

Zur besseren Erkennung der dereinst aufzuhe-
benden Parkierungsanlagen empfehlen wir, 
diese anders einzufärben. 

Empfehlung nicht berücksichtigen  
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Vorstand der ZPW ist jedoch be-
strebt, die Plangrafik der Themenkarten möglichst einfach zu halten um Verwir-
rungen vorzubeugen. Darum wird auf eine zusätzliche Farbe in der Legende ver-
zichtet und die Fussnote beibehalten.  
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26 4.6 Parkierung 4.6.2 Kartenein-
träge – Tabelle 46 
«Parkierungsanla-
gen» 

Nahe der Thur (öffentliches Gewässer Nr. 9000) 
sind folgende Erweiterungen von bestehenden 
Parkierungsanlagen geplant (vgl. Abb. 46 in 
Kap. 4.20 des Planungsberichts): «Nr.16, Klein-
andelfingen, Grueben», «Nr. 19, Andelfingen, Al-
tener Brücke» und «Nr. 21, Andelfingen, 
Schwimmbad». Nahe des Rheingrabens (öffent-
liches Gewässer Nr. 1130) ist eine Erweiterung 
der bestehenden Parkierungsanlage «Nr. 27, 
Flaach, Steubisallmend / Paradiso» geplant. Zu-
dem ist nahe des Gewässerraums der Thur eine 
neue Parkierungsanlage «Nr. 31 a, Flaach, 
Thurpünte» geplant. Der Uferstreifen bzw. der 
Gewässerraum ist von ober- und unterirdischen 
Bauten und Anlagen freizuhalten. Deshalb ist in 
Kap. 4.6.2 des Richtplantexts zu den vorgenann-
ten Parkierungsanlagen festzuhalten, dass 
«neue Parkplätze ausserhalb des Uferstreifens 
bzw. Gewässerraums von Gewässern erstellt 
werden». 
 
Antrag: In Kap. 4.6.2 des Richtplantextes ist zu 
den zu erweiternden bzw. neuen Parkierungsan-
lagen festzuhalten, dass «neue Parkplätze aus-
serhalb des Uferstreifens bzw. Gewässerraums-
von Gewässern erstellt werden». 

Antrag berücksichtigen 
Obschon die Auflagen gemäss Gewässerschutzverordnung (GSchV) grundsätz-
lich auch für die im regionalen Richtplan eingetragenen Parkierungsanlagen gel-
ten, wird im Richtplan vor der Tabelle Nr. 46 ein dem Antrag entsprechender 
Satz eingefügt. 
 

 
 

27 4.6 Parkierung 4.6.2 Kartenein-
träge – Tabelle 46 
«Parkierungsanla-
gen» 

Gemäss § 18 PBG soll die Richtplanung u.a. 
räumliche Voraussetzungen für die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen schaffen. Bo-
den ist dabei sparsam zu beanspruchen und vor 
Beeinträchtigungen zu schützen: Gemäss Artikel 
2 RPV ist insbesondere auch zu prüfen, welche 
Alternativen und Varianten in Betracht fallen und 
welche Möglichkeiten bestehen, den Boden 
haushälterisch und umweltschonend zu nutzen. 
Bodenverändernde Nutzungen sind möglichst 
auf Flächen ohne Boden (Flächenrecycling) oder 

Antrag berücksichtigen 
Gemäss RRB 258/2021 wurde die Region eingeladen, basierend auf den Er-
kenntnissen aus dem Projekt «Gesamtkonzept Erholung Thurauen», eine Teilre-
vision des Kapitels Parkierung zu erarbeiten. Gestützt auf diese Grundlage wur-
den die vorliegenden Inhalte erarbeitet. Die Standortevaluation der Erweite-
rungs- und Ersatzstandorte wurde unter dem Lead des Kt. ZH durchgeführt und 
dokumentiert.  
Basierend auf diesen Grundlagen wurde durch das ARE eine entsprechende In-
teressenabwägung betreffend die neue sowie die zu erweiternden Parkierungs-
anlagen durchgeführt. Diese wurde der ZPW zur Verfügung gestellt und bildet 
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auf in ihrem Aufbau bereits massgeblich anthro-
pogen veränderten Böden zu lokalisieren. 
Fruchtfolgeflächen (FFF) dürfen nur in Anspruch 
genommen werden, wenn ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse vorliegt. Gemäss dem Sach-
plan Fruchtfolgeflächen geht «einem allfälligen 
Verbrauch [geht] eine Interessenabwägung inkl. 
einer Prüfung von eine StandortaIternativen vo-
raus».  
Aus den Planunterlagen ist nicht ersichtlich, wo 
sich die Standorte der Parkierungsanlagen (19 
Erweiterung Parkplätze Altener Brücke Andelfin-
gen, 27 Steubisallmendaach, 31a geplante Park-
plätze Thurpünte Flaach) genau befinden. Be-
troffen sind mutmasslich mindestens teilweise 
Fruchtfolgeflächen und Böden ohne Hinweise 
auf massgebliche anthropogene Veränderun-
gen. Eine Interessenabwägung liegt nicht vor. 
 
Antrag: Sollen durch die Festlegungen FFF be-
ansprucht werden, ist in der Interessenabwä-
gung aufzuzeigen, wie das öffentliche Interesse 
an der Erhaltung von Böden und FFF berück-
sichtigt wurde. Bezüglich der Aktualisierung Par-
kierung Altener Brücke, Steubisallmend und 
Thurpünte ist über Boden und FFF vollständig 
Bericht zu erstatten. 

nun die Basis für die dem Antrag entsprechende Ergänzungen im Erläuterungs-
bericht zur Teilrevision.  
 

28 5.2 Wasserver-
sorgung 

5.2.2 Kartenein-
träge 

Bezüglich Wasserversorgung ergeben sich im 
Weinland diverse Änderungen, die im regionalen 
Richtplan nachzuführen sind. Die Wasserversor-
gung bildet jedoch nicht Gegenstand der aktuel-
len Revisionsvorlage. Die ZPW hat das Thema 
in ihren Themenspeicher für eine nachfolgende 
Revision aufgenommen.  
 

Antrag teilweise berücksichtigen (Themenspeicher) 
Der Antrag wird in einer nachfolgenden Revision des regionalen Richtplans 
überprüft und entsprechend den Hinweisen des Kantons angepasst.  
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Antrag: Das Thema Wasserversorgung ist in der 
vorliegenden oder einer nachfolgenden Revision 
zu aktualisieren.  

29 5.4 Energie 5.4.1 Ziele Das C02-Ziel im kantonalen Energiegesetz (§ 1 
Abs. d), auf das in Kap. 5.4.1 im regionalen 
Richtplan hingewiesen wird, stimmt nicht mehr 
mit der kantonalen Klimastrategie vom 22. März 
2022 überein («Netto-Null bis 2040 ange-
strebt»). Diese gesetzliche Zielsetzung ist der-
zeit im Anpassungsprozess.  
 
Antrag: Die Anpassung dieses Unterkapitels 
kann der Regionalplanungsverband im Nach-
gang zur Festsetzung des überarbeiteten kanto-
nalen Richtplankapitels Energie vornehmen. 

Antrag teilweise berücksichtigen (Themenspeicher) 
Der Antrag wird in einer nachfolgenden Revision des regionalen Richtplans be-
rücksichtigt und gestützt auf den kantonalen Richtplan angepasst.  
 

30 5.4 Energie 5.4.2 Kartenein-
träge 

Die Aussagen zu Windkraftwerken entsprechen 
(zwar noch dem aktuellen kantonalen Richtplan; 
sie stimmen aber nicht mit der in Überarbeitung 
stehenden Fassung überein. 
Antrag: Die Anpassung dieses Unterkapitels 
kann der Regionalplanungsverband im Nach-
gang zur Festsetzung des überarbeiteten kanto-
nalen Richtplankapitels Energie vornehmen. 

Antrag teilweise berücksichtigen (Themenspeicher) 
Der Antrag wird in einer nachfolgenden Revision des regionalen Richtplans be-
rücksichtigt und gestützt auf den kantonalen Richtplan angepasst.   
 

31 5.6 Siedlungs-
entwässerung 
und Abwasser-
reinigung 

5.6.2 Kartenein-
träge 

Der regionale Richtplan Weinland beschreibt im 
Kapitel 5.6 «Siedlungsentwässerung und Ab-
wasserreinigung» diverse Karteneinträge. Diese 
sind unvollständig, einzelne Angaben sind 
falsch. 
 

Antrag: Das Thema Siedlungsentwässerung und 
Abwasserreinigung ist in der vorliegenden oder 
einer nachfolgenden Revision zu aktualisieren. 

Antrag teilweise berücksichtigen (Themenspeicher) 
Der Antrag wird in einer nachfolgenden Revision des regionalen Richtplans 
überprüft und die Tabellen 63, 64, 65 und 66 werden gemäss den Hinweisen von 
Kanton aktualisiert. 
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32 6.5 Weitere öf-
fentliche Dienst-
leistungen 

6.5.2 Kartenein-
träge – Tabelle 75 
«Weitere öffentli-
che Dienstleistun-
gen von regiona-
ler Bedeutung» 

In der Tabelle 75 ist das Rundholz-Nasslager mit 
dem Status «geplant» vermerkt. Der Festlegung 
des Nasslagerstandorts liegt eine umfassende 
Standortevaluation des ALN zugrunde. Region 
und Gemeinden wurden in den Planungsprozess 
einbezogen. Der Standort des Rundholz-Nassla-
gers ist mit dem Eintrag im regionalen Richtplan 
als «bestehend» zu verstehen. Der Standort 
wird aktiviert im Falle eines Schadenereignisses 
und sollte relativ rasch verfügbar sein, da das 
Schadholz bereits kurz nach dem Fall künstlich 
beregnet werden muss. Für die Erstellung und 
den Betrieb des Nasslagers ist auf Basis des 
Richtplaneintrags eine baurechtliche Bewilligung 
notwendig. Der Richtplaneintrag begünstigt ein 
beschleunigtes Bewilligungsverfahren. 
 
Antrag: Das Rundholz-Nasslager ist in Tabelle 
75 als «bestehend» auszuweisen. 

Antrag berücksichtigen 
Das Rundholz-Nasslager Nr. W7 in der Tabelle «Weitere öffentliche Dienstleis-
tungen von regionaler Bedeutung» wird als «bestehend» ausgewiesen. 
 

33 6.5 Weitere öf-
fentliche Dienst-
leistungen 

6.5.2 Kartenein-
träge – Tabelle 75 
«Weitere öffentli-
che Dienstleistun-
gen von regiona-
ler Bedeutung» 

Gemäss § 18 PBG soll die Richtplanung u.a. 
räumliche Voraussetzungen für die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen schaffen. Bo-
den ist dabei sparsam zu beanspruchen und vor 
Beeinträchtigungen zu schützen: Gemäss Artikel 
2 RPV ist insbesondere auch zu prüfen, welche 
Alternativen und Varianten in Betracht fallen und 
welche Möglichkeiten bestehen, den Boden 
haushälterisch und umweltschonend zu nutzen. 
Bodenverändernde Nutzungen sind möglichst 
auf Flächen ohne Boden (Flächenrecycling) oder 
auf in ihrem Aufbau bereits massgeblich anthro-
pogen veränderten Böden zu lokalisieren. 
Fruchtfolgeflächen (FFF) dürfen nur in Anspruch 
genommen werden, wenn ein überwiegendes öf-
fentliches Interesse vorliegt. Gemäss dem Sach-
plan Fruchtfolgeflächen geht «einem allfälligen 
Verbrauch [geht] eine Interessenabwägung inkl. 

Antrag berücksichtigen 
Unter der Federführung des Feuerwehrweckverbandes und in Abstimmung mit 
dem ARE wurde die Standortevaluation für den neuen Feuerwehrstützpunkt 
Flaachtal durchgeführt und umfassend dokumentiert. Diese Unterlagen liegen 
der ZPW und dem ARE vor und dienen als Grundlage für den Eintrag im regio-
nalen Richtplan. Entsprechend wurde der Bericht «Standortevaluation regionaler 
Stützpunkt» als Grundlage in den regionalen Richtplan eingetragen. 
Zur Herleitung der Standortwahl wurde der Erläuterungsbericht insbesondere um 
die durchgeführte Ermittlung und Bewertung der Interessen und schliesslich um 
die Interessenabwägung ergänzt. 
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einer Prüfung von eine StandortaIternativen vo-
raus».  
Aus den Planunterlagen ist nicht ersichtlich, wo 
sich genau der Standort des Feuerwehrstütz-
punktes Flaachtal Türli befindet. Die Fachstelle 
Bodenschutz geht davon aus, dass dies im Nor-
den der Parzelle Kat.-Nr. 793 in Berg am lrchel 
ist. Betroffen sind hier FFF (allerbeste Ackerbö-
den der landwirtschaftlichen Nutzungseignungs-
klasse 1) und Böden ohne Hinweise auf mass-
gebliche anthropogene Veränderungen des Bo-
dens. Eine Interessenabwägung liegt nicht vor. 
Wir weisen darauf hin, dass die Pflicht zur Kom-
pensation von Fruchtfolgenflächen nicht davon 
entbindet, das Schutzinteresse bei Standorteva-
luationen zu berücksichtigen und ein überwie-
gendes Interesse an der Beanspruchung von 
Fruchtfolgeflächen zu begründen. 
 
Antrag: Sollen durch die Festlegungen FFF be-
ansprucht werden, ist in der Interessenabwä-
gung aufzuzeigen, wie das öffentliche Interesse 
an der Erhaltung von Böden und FFF berück-
sichtigt wurde. Bezüglich der Karteneintrag Feu-
erwehrstützpunkt Türli ist über Boden und FFF 
vollständig Bericht zu erstatten. 


